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Von den Oberlichtenauer Mühlen ist 
heute keine mehr in Betrieb. Der Fließ-
richtung nach, nutzten folgende Gewerke 
die Wasserkraft der Pulsnitz:
Die Obermühle (heute Pulsnitztalstraße 
13) wurde im Jahr 1559 erstmals erwähnt. 
Sie war Teil eines Bauerngutes. Im 18. 
Jahrhundert wurde zusätzlich zur Schnei-
demühle noch eine Mahlmühle errichtet. 
1845 baute der Besitzer Johann Gottlieb 
Hahn die Mühle nach einem Brand wie-
der auf. Sie war bis 1933 im Besitz der 
Familie Hahn. In diesem Jahr übernahm 
sie der Schwiegersohn Paul Thomschke. 
Er verpachtete die Mühle an seinen Bru-
der Otto. Nachdem dieser im Zweiten 
Weltkrieg gefallen war, betrieb seine 
Witwe Milda die Mühle gemeinsam mit 
ihrem späteren Ehemann Bäckermeister 
Jacobi weiter. Als Paul Thomschke 1964 
starb (er wurde in Radeburg ermordet), 
erbte sein Sohn Werner die Mühle. Da 
er in Westdeutschland lebte, übernahm 
die Gemeinde das Gebäude. Es verfi el 
zusehends. 1996 kauften es die heutigen 
Eigentümer. Sie bauten die Mühle in ein 
Wohnhaus um.

Die Firma Höfgen & Co., 1878 gegrün-
det, betrieb ihre Webstühle mit Wasser-
kraft. Die Gebäude auf der Oberlausitzer 
Seite (heute Pulsnitztalstraße 19) kaufte 
1884 Friedrich Wilhelm Franke und 
errichtete eine Mühlenbau- und Maschi-
nenfabrik. Noch 1913 gab es eine Stau-
anlage. Auch nach der 1924 erfolgten 
Modernisierung waren die Maschinen 
noch von Wasserkraft angetrieben. 1968 
erwarb Günter Thomschke das Grund-
stück und errichtete in den Gebäuden 
eine Autowerkstatt. Alwin Höfgen grün-
dete die Firma Höfgen & Co. 1898 am 
heutigen Standort Pulsnitztalstraße 1 und 
3 neu. Die Webstühle wurden nun jedoch 
mit Dampfkraft angetrieben.
Die Mühle von Johann Georg Gräfe 
(heute Pulsnitztalstraße 35) hatte 1821 
ein unterschlächtiges Wasserrad, wel-
ches eine Mehl- und eine Knochenmühle 
antrieb. Sein Sohn Johann Gottfried 
Gräfe betrieb 1836 als erster im Ort zwei 
Bandwebstühle mit Wasserkraft.
Auch die Webstühle der 1888 gegrün-
deten Mechanischen Band-Weberei F. 
J. Schäfer (heute Pulsnitztalstraße 53) 

wurden anfangs noch mit Wasserkraft 
angetrieben. Bis Anfang der 1930er Jah-
re war das unterschlächtige Wasserrad 
durch Dampfmaschinen ersetzt. Reichte 
das Wasser der Pulsnitz nicht für den 
Betrieb des Wasserrades aus, konnte 
Wasser aus dem unteren Hofeteich durch 
ein Überleitungsrohr an das Wasser he-
rangeführt und genutzt werden. Für das 
Befüllen der ursprünglich drei, später 
zwei Ritterguts- oder Hofeteiche, gab es 
eine Stauanlage in der Pulsnitz, die zum 
Rittergut gehörte.
Im Wasserbuch für Oberlichtenau, wel-
ches nach 1909 angelegt wurde, war zu-
dem ein Recht zum Betrieb eines Trieb-
werkes mit Wasserkraft auf Flurstück 
59 für Emma Thomschke eingetragen 
(heute Mühlweg 1). Bereits 1896 hatte 
das Gebäude, welches in Oberlichtenau 
unter dem Namen „Charlottenburg“ be-
kannt war, der Rittergutsbesitzer Freiherr 
von Grothe übernommen. Er nutzte hier 
die Wasserkraft zur Erzeugung von elek-
trischem Strom. In den 1920er Jahren 
erwarb Adolf Gustav Thomschke das 
Gebäude und nutzte die Anlage für eine 

Stellmacherei, die bis 1972 in Betrieb 
war.
Adolf Gustav Thomschke nutzte die 
Wasserkraft in seiner Schmiedewerkstatt, 
die er seit 1898 im Haus Nummer 125 
betrieb (heute Bushaltestelle „Linden-
gasthof“ Richtung Königsbrück). Das 
Gebäude der sogenannten Schenkschmie-
de wurde 1995 komplett abgerissen.
Die älteste Mühle ist wohl die Hofemühle 
(heute Pulsnitztalstraße 70 und 72 sowie 
Mühlweg 23). Sie wurde 1350 erstmals 
erwähnt und gehörte zum Vorwerk des 
Rittergutes. 1751 verkaufte Heinrich 
Graf von Brühl die zweigängige Mahl-
mühle und die Schneidemühle an Johann 
Christoph Steglich in Erbbaupacht. 1799 
kaufte Carl Gottlob Bünert/Bienert, Erb-
müller aus Meißnisch Friedersdorf, die 
Mühle samt Inventar und Zubehör. Ein 
Jahr später im September 1800 erwarb 
er auch noch die Obermühle von Johann 
Christian Zachmann. Seit 1881 ist das 
Mühlengrundstück im Besitz der Familie 
Guhr. Sie bewirtschaftete die Mühle in 
mehreren Generationen.
 

Geordnet nach Hausnummern der Pulsnitztalstraße: Obermühle (Nr. 13), Rückseite der Höfgenmühle bzw. Autowerkstatt Thomschke (Nr. 19), ehemalige Grä-
femühle (Nr. 35) und die einstige Band-Weberei Schäfer (Nr. 53)  (Fotos: M. Eckardt)

Mit einer Ausnahme immer noch entlang der Pulsnitztalstraße: Hofemühle (Nr. 70), „Stuhlbauers“-Mühle“ (Nr. 92), Mühle auf dem Richterschen Grundstück 
(Alwin-Richter-Weg 12) und die Niedermühle/Bäckerei Thieme (Nr. 98) (Fotos: M. Eckardt)

Die Pulsnitz – von der Quelle bis zur Mündung (Teil 3): Mühlen in Oberlichtenau
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Vollsperrungen am
1. September

Einladung zur Ein-
wohnerversammlung

Der Stadtrat lädt gemeinsam mit der 
Stadtverwaltung am Mittwoch, dem 23. 
August 2023 (Zeit: 19.30 bis 21 Uhr, Ort: 
Feuerwehrgerätehaus, Bischofswerdaer 
Str. 7), zu einer Einwohnerversammlung 
gem. § 22 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung ein. Die Tagesordnung enthält 
folgende Themen: Allgemeine Informa-
tionen des Stadtrats; Einwohnerentwick-
lung; Sachstand Rathausrenovierung; 
Öffnungszeiten Rathaus; Personalsituati-
on der Verwaltung u.a. Anregungen und 
Hinweise der Bürger werden in die Stadt-
ratssitzungen mitgenommen und beraten.

Daniel Hartig, Amtsleiter Hauptamt

Zur Absicherung des diesjährigen 13. 
Pulsnitzer Gesundheitslaufes am 1. 
September müssen einige kurzfristige 
verkehrsrechtliche Maßnahmen in Ohorn 
durchgeführt werden. In der Zeit von ca. 
17.30 bis 21.30 Uhr erfolgt während des 
Laufes eine teilweise Vollsperrung der 
Straßen Bergstraße, Am Hahneberg und 
Waldstraße in Ohorn. Wir bitten alle 
Anwohner, sich auf die vorübergehende 
Situation einzustellen und danken für das 
Verständnis.

Heiko Hirsch, Ordnungsamt

Vollsperrung in
Friedersdorf

Ab 7. August wird der Sandweg in Frie-
dersdorf (Verbindung Thiemendorfer 
Eck – Kleingärten) aufgrund von Bau-
arbeiten an der Brücke über die Pulsnitz 
bis voraussichtlich Ende Oktober 2023 
für den Verkehr voll gesperrt. Fußgänger 
und Radfahrer, die die Anlage des Klein-
gartenvereins Waldfrieden e.V. erreichen 
wollen, können eine Behelfsbrücke 
benutzen. Die alte Brücke, deren Trag-
fähigkeit nicht mehr gewährleistet war, 
wird abgerissen und ein Ersatzneubau 
errichtet. (Foto: M. Eckardt)               PA
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Wie auch in den vergangen Jahren betei-
ligte sich die Stadtverwaltung Pulsnitz 
am Programm „genialsozial“ der Säch-
sischen Jugendstiftung/Entwicklungs-
politisches Netzwerk Sachsen e.V. und 
ermöglichte zwei Schülern spannende 
Einblicke in die Berufswelt. Kevin Grafl  
(Foto: Bauhof) half beim Bauhof mit, die 
andere Teilnehmerin lernte im Rathaus 
die Praxis der Verwaltungsarbeit kennen. 
An „genialsozial - Deine Arbeit gegen 
Armut“ beteiligen sich in diesem Jahr 
256 Schulen mit schätzungsweise 25.000 
Schülerinnen und Schülern. Details: 
www.genialsozial.de PA

Die Bauabnahme in der 29. KW ergab 
keinerlei Beanstandungen: Wo vorher 
ein unbefestigter, zerschlissener Fahrweg 
die Hausnummern 2 bis 26 bzw. 28 bis 
40 der Mittelbacher Siedlung erschloss, 
verläuft jetzt eine sauber asphaltierte 
Straße mit der entsprechenden Profi -
lierung für die Niederschlagsentwässe-
rung. Teilweise wurden dafür auch neue 
Straßenborde eingebaut. Der regionale 
Wasserversorger nutzte die Gelegen-
heit, verschlissene Straßenkappen inkl. 
Schiebergestänge zu ersetzen. Der vor-

gegebene Kostenrahmen konnte bis auf 
geringfügige Mehrmengen eingehalten 
werden. Die Rasenansaat wurde wegen 
der hochsommerlichen Hitze auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben und er-
folgt durch den städtischen Bauhof. 
Mit der Bauausführung war die HEF 
Flottmann Tiefbau GmbH & Co. KG 
aus Lomnitz beauftragt, die den Auftrag 
zügig und zuverlässig im vorgegebenen 
Bauzeitraum abgearbeitet hat. (Foto: M. 
Eckardt)

Dr. Michael Eckardt

Alle Grundstückseigentümer werden 
gebeten, regelmäßig den gesetzlichen 
Verpfl ichtungen als Straßenanlieger 
nachzukommen. Straßenanlieger sind 
alle Eigentümer und Besitzer von Grund-

stücken, die an einer Straße liegen oder 
von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang 
haben. Im Interesse eines ansprechen-
den Stadt- und Dorfbildes sowie zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
wird um die ordnungsgemäße und stetige 
Reinigung der grundstücksangrenzenden 
Gehwege und Schnittgerinne durch das 
Beseitigen von Unkraut, Laub, Schmutz 
und Unrat gebeten. Das „Mindestlicht-
raumprofi l“ der Straßen und Gehwege 
ist jederzeit freizuhalten. Bäume, Hecken 
und Sträucher sind bis zur Grundstücks-
grenze – über Straßen bis zu einer Höhe 
von 4,50 m, über Gehwegen von 2,50 
m – freizuschneiden. Dies gilt auch für 
Verkehrszeichen. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. (Foto: M. Eckardt)

Heiko Hirsch, Ordnungsamt

Foto: privat

Informationen

Bericht zur Stadtratssitzung am 6.7.2023

Standesamtsmeldungen
Es verstarben
 am 15.06. Rudolf Paul Schaaf aus Pulsnitz, 99 Jahre
 am 28.06. Rudolf Klaus Grundmann aus Ohorn, 72 Jahre
 am 30.06. Margarete Christa Wendt geb. Frenzel aus Steina, 86 Jahre
 am 04.07. Erich Horst Kreßner aus Steina, 77 Jahre
 am 05.07. Edwin Fredo Klemm aus Großnaundorf, 84 Jahre
 am 07.07. Erna Christine Beyer, geb. Knoll aus Pulsnitz, 75 Jahre
 am 10.07. Elfriede Irene Scholz aus Pulsnitz, 89 Jahre

in Arnsdorf
 am 14.06. Fred Haufe aus Pulsnitz, 76 Jahre

Freihalten des Lichtraumprofi ls der Straße

Auch in dieser Stadtratssitzung übernahm 
der stellvertretende Bürgermeister Reiner 
E. Rogowski die Leitung, da Frau Lüke 
weiterhin krankheitsbedingt verhindert 
ist. Nach Begrüßung, Feststellung der 
ordnungsgemäßen Einberufung und der 
Beschlussfähigkeit wurden durch Herrn 
Rogowski die in der nichtöffentlichen 
Sitzung des Verwaltungsausschusses am 
25. Mai 2023 und des nichtöffentlichen 
Teils der Stadtratssitzung am 8. Juni 
2023 gefassten Beschlüsse verlesen.
Im Rahmen der Stadtratssitzung stan-
den zwei Beschlüsse zum Erlass bzw. 
Änderung von Satzungen auf der Ta-
gesordnung. Zum einen wurde die Feu-
erwehrkostensatzung neu beschlossen. 
Hintergrund hierzu ist die Neukalkulati-
on der Kostensätze für kostenpfl ichtige 
Einsätze der Feuerwehr. Durch die Neu-
berechnung ergeben sich höhere Ver-
rechnungssätze und somit künftig eine 
deutlich bessere Kostendeckung unserer 
Feuerwehr. Des Weiteren Stand die Än-
derung der Entschädigungssatzung für 
ehrenamtlich Tätige zur Beschlussfas-
sung. Einer Empfehlung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern folgend, 

wurden die Entschädigungssätze für 
Stadträtinnen und Stadträte und die 
ehrenamtlichen Wahlhelfer angepasst. 
Dadurch soll insbesondere das Ehrenamt 
gestärkt werden.

Bau und Stadtentwicklung
Zum Beschluss stand die Vergabe von 
Bauleistungen für den Ersatzneubau der 
Brücke Sandweg. Hierzu erläuterte der 
anwesende Brückengutachter die Erfor-
derlichkeit der Maßnahme und stellte 
diese vor. Im Ergebnis der Ausschrei-
bung sind höhere Kosten für die Bau-
maßnahme zu verzeichnen. Diese kön-
nen jedoch durch gestiegene Fördermittel 
mehr als kompensiert werden, sodass die 
Maßnahme keine höheren Eigenmittel 
der Stadt erfordert, als bisher geplant.
Weiterhin wurde über den Bau einer 
barrierefreien Bushaltestelle auf der 
Kamenzer Straße im Bereich ehemaliges 
Waldschlösschen abgestimmt. Durch 
Zustimmung des Stadtrates und Vergabe 
der Bauleistung wird einer gesetzlichen 
Forderung nachgekommen und eine 
Verbesserung der Nutzungsmöglichkei-
ten für Menschen mit Einschränkungen 

erreicht.
Zum Stand der Umbauarbeiten am Rat-
haus gab Herr Kühne als Bauamtsleiter 
aktuelle Informationen. Neben Restar-
beiten in den Obergeschossen neigen 
sich auch die Arbeiten im Erdgeschoss 
dem Ende zu. Es wird damit gerechnet, 
dass gegen Ende Juli der Haupteingang 
vom Markt her für die Öffentlichkeit 
nutzbar sein wird und damit der provi-
sorische Eingang im Hof entfällt. Positiv 
hob der Bauamtsleiter hervor, dass höhe-
re Fördermittelzusagen für das gesamte 
Projekt vorliegen. Es wird auch weiterhin 
versucht, höhere Zuwendungen für die 
entstandenen Mehrkosten zu generieren.

Finanzen
Ein ganz herzliches Dankeschön geht 
auch in diesem Monat wieder an zahlrei-
che Spender, die die Stadt Pulsnitz mit 
Geld- und Sachspenden bedacht haben. 
Hierzu beschloss der Stadtrat, die einge-
gangenen Zuwendungen anzunehmen.

Informationen und Anfragen
Unter dem Punkt Informationen und 
Anfragen wurde zunächst von Seiten der 

Stadträte um Beantwortung folgender 
Fragen gebeten: Frau Moschke und Herr 
Förster fragten, ob im Bereich Oberlich-
tenau stillgelegte Brunnen und Hochbe-
hälter eventuell für die Löschwasserver-
sorgung reaktiviert werden könnten. Herr 
Schäfer wies für verschiedene Bereiche 
im Stadtgebiet auf erforderlichen Grün-
schnitt zur Erhaltung der Verkehrssicher-
heit hin. Herr Längert fragte zum Stand 
der Sanierung der ehemaligen Schule am 
Schlossteich und der Nachnutzung als 
Büroräume für die SWG. Eine Bürgerin 
bedankte sich für die Verbesserung der 
Straßenbeleuchtung auf der August-Be-
bel-Straße und wies darauf hin, dass sich 
der Schlossteich im Bereich des Zulaufes 
aus Richtung Vollungstraße mehr und 
mehr zusetzt. Da die gestellten Anfragen 
nicht umgehend durch die Verwaltung 
beantwortet werden konnten, erfolgt eine 
Prüfung und Information in der nächsten 
Stadtratssitzung.
Herr Rogowski bedankte sich für die 
Aufmerksamkeit, verabschiedete die Öf-
fentlichkeit sowie die Gäste und schloss 
den öffentlichen Teil der Sitzung.

Daniel Hartig, Amtsleiter Hauptamt

Anmeldung Schulanfänger 2024

Sehr geehrte Eltern der Schulanfänger, 
wir bitten alle Kinder, die bis zum 30. 
Juni 2024 das 6. Lebensjahr vollendet 
haben, sich an einer der Grundschulen 
in Pulsnitz anzumelden. Kinder, die das 
6. Lebensjahr bis 30. September 2024 
vollenden, können angemeldet werden. 
Kinder, welche im Vorjahr zurückge-
stellt wurden, melden sich bitte ebenfalls 
zu den u. g. Terminen erneut an. Der 
Schulbezirk umfasst die Orte Oberlichte-
nau, Friedersdorf und Pulsnitz. Darüber 
hinaus besteht nach § 25 des Sächsischen 
Schulgesetzes die Möglichkeit, einen 
Antrag auf Beschulung außerhalb des 
Schulbezirks zu stellen.

Anmeldung in der Grundschule „Am 
Keulenberg“ Oberlichtenau
Montag, 4. September 2023 von 14 bis 

16 Uhr, Grundschule Oberlichtenau „Am 
Keulenberg”, Keulenbergstr. 6, 01896 
Pulsnitz, OT Oberlichtenau.

Anmeldung in der Grundschule 
„Ernst-Rietschel“ Pulsnitz
Montag, 4. September 2023, von 13 bis 
18 Uhr und Dienstag, 5. September 2023, 
von 14 bis 17 Uhr, Grundschule „Ernst-
Rietschel”, Dr.-Michael-Str. 2, 01896 
Pulsnitz.
Bei der Anmeldung sind das Anmel-
deformular (Download Homepage 
jeweilige Schule), die Geburtsurkunde 
des Kindes, ein Nachweis bei alleini-
gem Sorgerecht (aktuelle sog. Negativ-
bescheinigung des Jugendamtes oder 
gerichtliche Entscheidung) sowie der 
Nachweis über vorhandenen Masern-
schutz vorzulegen. Bitte beachten Sie, 
dass im Falle des gemeinsamen Sorge-
rechts beide Sorgeberechtigten das An-
meldeformular unterschreiben. Sind Sie 
zu diesem Termin verhindert, melden Sie 
sich bitte telefonisch in der Grundschule 
Oberlichtenau (03 59 55/7 22 73) bzw. in 
der Grundschule Pulsnitz (03 59 55/7 29 
66). (Foto: M. Eckardt)

Daniel Hartig, Amtsleiter Hauptamt

Stellenausschreibungen
Die Stadtverwaltung Pulsnitz als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemein-
schaft Pulsnitz mit den Ortschaften Pulsnitz, Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn 
und Steina hat folgende Stellen zu besetzen:

 Bauingenieur/Architekt (m/w/d)
 • zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 • befristete Vollzeitbeschäftigung (39 Std/Wo)
 • bis zur EG 10 TVöD-VKA
 • Ausschreibung ab 5. August 2023

 Fachbediensteten Finanzwesen/Kämmerer (m/w/d)
 • zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 • unbefristete Vollzeitbeschäftigung (39 Stunden pro Woche)
 • bis zur EG 12 TVöD-VKA

 Bezügerechner (m/w/d)
 • zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 • befristete Teilzeitbeschäftigung (20 Std/Wo)
 • bis zur EG 06 TVöD-VKA

 Dualer Student Public Management (m/w/d)
 • zum 1.10.2023
 • 3-jähriges duales Studium an der Berufsakademie Sachsen in 
  Bautzen
 • Entgelt von 1.175 € bis 1.280 €

 Schulsekretär (m/w/d)
 • ab 1.10.2023
 • befristete Teilzeitbeschäftigung (20 Stunden pro Woche/mind. 12 
  Monate)
 • bis zur EG 05 TVöD-VKA

Die vollständigen Stellenausschreibungen fi nden Sie unter www.pulsnitz.de.
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen – Nachweise hierfür sind 
den Bewerbungsunterlagen beizufügen – werden nach Maßgabe des SGB IX bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Asphalt für die Mittelbacher Siedlung

Ein Tag „genialsozial“

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
lange Zeit war die Durchfahrt durch 
Pulsnitz beschwerlich, nun sind endlich 
einige Hindernisse beseitigt: So kann 
die Robert-Koch-Straße wieder in bei-
de Richtungen befahren werden, was 
die Autofahrer freut, für die Fußgänger 
jedoch wieder den Raum enger werden 
lässt, denn so mancher nutzte gerne den 
freien Platz auf der gesperrten Spur. Doch 
auch die Einengung in Oberlichtenau ist 
endlich verschwunden: Das Haus, das 
dort auf die Straße zu rutschen drohte, ist 
endlich weg! Abgerissen durch Bagger 
im Auftrag des Landratsamtes, das zu-
ständig ist, weil die Staatsstraße in ihrer 
Verkehrssicherheit eingeschränkt war 
und daher auch in dieser Höhe auf eine 
Spur verengt wurde. Schon einige Jahre 
Arbeit stecken in der Beseitigung dieses 
Schandfl ecks und wir sind noch nicht 
am Ende, denn das Zwangsversteige-
rungsverfahren läuft und hält jede Menge 
juristischer Spitzfi ndigkeiten bereit, mit 
denen uns das Gericht auf Trab hält.
Wo wir gerade beim Thema sind: Auch 
beim Haus Robert-Koch-Str. 14 (ehem. 
Fotogeschäft) sind wir im Hintergrund 
einen Schritt bei Gericht weitergekom-
men. Es ist unglaublich zäh, aber ich 
bin guter Dinge, dass wir schlussendlich 
diesen Schandfl eck in der Stadt ebenso 
loswerden. 
Sehr gefreut hat mich, dass es Freiherrn 
von Hünefeld gelungen ist, aus dem 
Denkmalschutz-Sonderprogramm des 
Bundes über eine halbe Million Euro für 
die Sanierung des Daches zu erhalten. 
Sehr verdient hat sich dabei Bundestags-
abgeordneter Torsten Herbst gemacht: 
Bei einem gemeinsamen Besuch im 
Schloss konnte Freiherr von Hünefeld 
nicht nur die Bedeutung des Schlosses 
und der Decken- bzw. Dachkonstrukti-
on, sondern auch die architektonischen 
Herausforderungen darstellen, die eine 
Dachsanierung mit sich bringt. Damit 
ist – zusammen mit Landesmitteln, die 
ebenfalls zur Verfügung gestellt werden 
– endlich der wohl größte Schritt zur 
Erhaltung des Schlosses bald geschafft. 
Eine Altlast, die eigentlich der alte Ei-
gentümer hätte angehen müssen. Herz-
lichen Glückwunsch zu dem Erfolg, der 
ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass 
Bundespolitik in der Region auch unmit-
telbar positive Akzente setzen kann! 
Sehr wundern wird sich der ein oder 
andere, wieviele Stellen die Stadtver-
waltung derzeit ausschreibt. Wir müssen 
dem Fachkräftemangel Tribut zollen so-
wie die ein oder andere Stelle im Rahmen 
der Wiederbesetzung inhaltlich anders 
ausrichten, denn die Anforderungen 
ändern sich rasant. Gemeinsam mit den 
Bürgermeistern der Verwaltungsgemein-
schaft sind wir zudem der Ansicht, auch 
jungen Menschen Ausbildungschancen 
zu ermöglichen, weshalb wir im dualen 
Studiengang einen Ausbildungsplatz 
anbieten. Bis zur endgültigen Stellenbe-
setzung versuchen unsere Mitarbeiter, 
die fehlenden Kapazitäten bestmöglich 
auszugleichen.
Nicht mehr lange, dann steht für die 
Pulsnitzer ABC-Schützen der erste 
Schultag vor der Tür! Ich freue mich, 
dass wir mittlerweile ganz friedlich ne-
beneinander zwei Grundschulen haben, 
die – schon wegen ihrer jeweiligen Grö-
ße – die unterschiedlichen Ansprüche der 
Eltern befriedigen können. Zum Glück 
liegt die Zeit der emotionsgeladenen Dis-
kussionen und drohender Zuweisungen 
(ggf. gegen den Willen der Eltern) schon 
lange hinter uns und bei der Einschulung 
herrscht nun ungetrübte Feierfreude. Al-
len Schulanfängern wünsche ich nicht nur 
am ersten Schultag viel Spaß und drücke 
die Daumen, dass sie mit Freude diesen 
neuen Lebensabschnitt beginnen! Gerne 
wäre ich bei den Schuleinführungen auch 
selbst dabei gewesen, doch liege ich – 
während ich diese Zeilen schreibe – nach 
wie vor im Krankenhaus und kann mit 
Sicherheit nicht teilnehmen. So kommen 
meine guten Wünsche eben an dieser 
Stelle, allen Lehrern und Schulleitern 
wünsche ich viel Freude, neugierige und 
interessierte Schüler und starke Nerven.

Mit herzlichen Sommergrüßen
Barbara Lüke
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3 Amtlicher Teil

Beschlüsse Technischer 
Ausschuss vom 27.6.2023

Der Technische Ausschuss beschließt, 
das Einvernehmen für die Bauanträge 
nach § 36 BauGB zu erteilen für:
Beschluss Nr. PU-B/2023/045
Antrag auf Vorbescheid für Neubau ei-
nes Mehrfamilienhauses, Grundstück: 
A.-Bebel-Straße 13 + 15, Flurstücke Nr. 
77/3, 77/4, 77/5 und 77/6, Gemarkung 
Pulsnitz MS
Beschluss Nr. PU-B/2023/046
Bauantrag zur Erweiterung des Wohn-
hauses durch Anbau, Grundstück: Gar-
tenweg 9 a/b, Flurstücke 343/4, 687/2, 
Gemarkung Oberlichtenau

Beschlüsse des Stadtrats vom 6.7.2023
Bekanntgabe von gefassten nichtöf-
fentlichen Beschlüssen
In der nichtöffentlichen Sitzungen des 
Verwaltungsausschusses vom 25.5.2023 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Der Verwaltungsausschuss der Stadt 
Pulsnitz beschließt, offene Forderungen 
aus der Erhebung von Kosten für tech-
nische Hilfeleistung i. H. v. 532,00 Euro 
und Nebenforderungen i. H. v. 15,00 
Euro abzuschreiben.
Der Verwaltungsausschuss beschließt, 

offene Forderungen in Höhe von 1.045,80 
Euro aus der Erhebung von Kosten für 
die Unterbringung im Obdachlosenheim 
der Stadt Pulsnitz und Forderungen 
aus der Erhebung von Bußgeldern und 
Nebenforderungen i. H. v. 85,50 Euro 
abzuschreiben.
In der nichtöffentlichen Sitzungen des 
Stadtrates vom 8.6.2023 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt, 
offene Forderungen aus der Erhebung 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten in 
weisungsfreien Angelegenheiten

(Verwaltungskostensatzung)*
Aufgrund von § 4 der Sächsischen Ge-
meindeordnung (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62) i.V.m. 
§ 8a des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 116) und §§ 1 und 3 
Sächsisches Verwaltungskostenge-
setz (SächsVwKG) vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245) in den jeweils aktu-
ell geltenden Fassungen hat der Stadtrat 
der Stadt Pulsnitz am 8.6.2023 die fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 Kostenpfl icht
(1) Die Stadt Pulsnitz erhebt für 
ihre Amtshandlungen und sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Leistungen 
in weisungsfreien Angelegenheiten 
Verwaltungsgebühren und Auslagen 
(Verwaltungskosten).
(2) Die in § 8a SächsKAG genannten 
Bestimmungen des Sächsischen Verwal-
tungskostengesetzes fi nden bei der Er-
hebung von Kosten nach dieser Satzung 
entsprechende Anwendung.

§ 2 Kostenschuldner
(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten 
ist verpfl ichtet,
1. wem die Amtshandlung oder die 
sonstige öffentlich-rechtliche Leistung 
individuell zuzurechnen ist,
2. wer die Verwaltungskosten durch eine 
vor der zuständigen Behörde abgegebene 
oder mitgeteilte Erklärung übernommen 
hat oder
3. wer für die Verwaltungskostenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet.
(2) Mehrere Kostenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.
(3) Auslagen, die durch unbegründete 
Einwendungen eines Beteiligten oder 
durch schuldhaftes Verhalten eines Be-
teiligten oder eines Dritten entstanden 
sind, hat dieser zu tragen.

§ 3 Kostenpfl ichtige Tatbestände und 
Gebührenhöhen
(1) Die verwaltungsgebühren- und aus-
lagenpfl ichtigen Tatbestände sowie die 

Höhe der Verwaltungsgebühren bestim-
men sich nach dem Kostenverzeichnis, 
das Anlage dieser Satzung ist. 
(2) Die Gebühren bemessen sich unter 
Berücksichtigung des Verwaltungsauf-
wandes aller an der öffentlich-rechtli-
chen Leistung beteiligten Behörden und 
Stellen (Kostendeckungsgebot) und nach 
der Bedeutung der Angelegenheit für die 
Personen, denen die öffentlich-rechtliche 
Leistung zuzurechnen ist.
(3) Für Amtshandlungen, die nicht im 
Kostenverzeichnis enthalten sind, wird 
eine Verwaltungsgebühr erhoben, die 
nach den im Kostenverzeichnis bewer-
teten vergleichbaren Amtshandlungen 
zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare 
Amtshandlung, wird eine Verwaltungs-
gebühr von 5 € bis 50.000 € erhoben.
(4) Unterliegt die öffentlich-rechtliche 
Leistung der Umsatzsteuer, werden die 
Verwaltungskosten zuzüglich der Um-
satzsteuer erhoben.
(5) Kostenschuldner sind verpfl ichtet, 
die zur Feststellung der Kosten erfor-
derlichen Angaben wahrheitsgemäß 
und vollständig zu machen sowie die 
notwendigen Unterlagen ggf. auch in 
Urschrift oder beglaubigter Abschrift 
beizubringen.

§ 4 Stundung, Niederschlagung und 
Erlass
Für Stundung, Niederschlagung und 
Erlass gilt das Gemeindehaushalts-
recht, insbesondere § 32 der Sächsi-
schen Kommunalhaushaltsverordnung, 
entsprechend.

§ 5 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung mit dem zugehörigen 
Kommunalen Kostenverzeichnis tritt am 
Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Stadt Pulsnitz über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
in weisungsfreien Angelegenheiten vom 
21. April 2009 außer Kraft.
Pulsnitz, den 9.6.2023

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Anlage zur Verwaltungskostensatzung der Stadt Pulsnitz vom 9.6.2023
Kommunales Kostenverzeichnis 

lfd. Nr. Gegenstand Betrag
1. Allgemeine Verwaltung
1.1 Vervielfältigungen je Seite
1.11 DIN A4 s/w 0,25 €
1.12 DIN A4 Farbe 0,50 €
1.13 DIN A3 s/w 0,75 €
1.14 DIN A3 Farbe 1,00 €

1.2 Beglaubigungen
1.21 von Unterschriften und Handzeichen – je

Beglaubigung
5,00 €

1.22 von Abschriften, Fotokopien und dergleichen, 
die die Behörde selbst hergestellt hat

5,00 €

1.23 von Abschriften, Fotokopien und dergleichen, 
die die Behörde nicht selbst hergestellt hat

2,00 € pro Seite 
mind. 5,00 €

1.3 Akteneinsicht (soweit die Einsicht nicht in einem 
gebührenpfl ichtigen Verfahren gewährt wird)

1.31 einfache Akteneinsicht 5,00 - 30,00 €
1.32 umfangreiche Akteneinsicht 30,00 - 110,00 €
1.33 Akteneinsicht mit außergewöhnlich 

hohem Verwaltungsaufwand
110,00 - 
280,00 €

1.4 Auskünfte
1.41 einfache Auskünfte kostenfrei
1.42 umfangreiche Auskünfte 15,00 - 110,00 €
1.43 Auskünfte mit außergewöhnlich hohem 

Verwaltungsaufwand
110,00 - 
280,00 €

1.5 Entscheidung über förmliche Rechtsbehelfe wie § 8 
SächsVwKG

2. Finanzverwaltung
2.1 Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und

Ausweisen (Bsp. Steuerliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen)

10,00 €

2.2 Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer
Jahre, für jedes Jahr

10,00 €

2.3 Feststellungen aus Konten und Akten 25,00 €
2.4 Bearbeitung von Bürgschaften 15,00 €
2.5 Ausgabe einer Ersatzhundesteuermarke bei Verlust 5,00 €

3.0 Bauverwaltung
3.1 Genehmigungen, Erlaubnisse, Entscheidungen,

Ausnahmebewilligungen, Zeugnisse: zum 
unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vor-
genommene Verwaltungstätigkeiten, wenn 
keine andere Gebühr vorgeschrieben ist, je 
angefangene 30 min. Arbeitsaufwand

25,00 €

3.2 Entscheidungen zu Abweichungen von Bebauungs-
plänen bzw. örtlichen Bauvorschriften, Bestätigung 
der Gemeinde in Genehmigungsfreistellungsver-
fahren - je angefangene 30 min. Arbeitsaufwand

25,00 €

lfd. Nr. Gegenstand Betrag
3.3 Vergabe von Anschriften (Straße bzw. Hausnummer) 30,00 €
3.4 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen

bzw. die Nichtausübung eines
Vorkaufsrechts nach §§ 24-28 BauGB, 
§ 17 SächsDSchG, je zu prüfendes Flurstück

30,00 €

4. Bürgerservice 
4.1 Gewerbeanmeldung 50,00 €
4.2 Gewerbeummeldung 30,00 €
4.3 Gewerbeabmeldung 20,00 €
4.4 Ersterteilung einer Reisegewerbekarte (unbefristet) 150,00 €
4.5 Zweitschrift Reisegewerbekarte bei Verlust 25,00 €
4.6 Erteilung einer Bestätigung für die

Geeignetheit von Spielgeräten
60,00 €

4.7 Bearbeitung von Fundsachen
4.71 Negativbescheinigung zur

Vorlage bei Versicherungen
10,00 €

4.72 Behandlung von Fundsachen
- bis zu einem Schätzwert von 500,00 € 10,00 €
- ab einem Schätzwert von 500,01 € 10,00 € + 

1% vom Wert 
>500,00 €

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungssatzung)

Auf Grund von § 4 in Verbindung mit 
§ 21 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62) in der je-
weils geltenden Fassung hat der Stadtrat 
der Stadt Pulsnitz in seiner öffentlichen 
Sitzung am 6. Juli 2023 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen:
Artikel 1
Die Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit wird wie folgt 
geändert:
1. Der § 3 – Aufwandsentschädigung – 
wird im Absatz 1 wie folgt neu gefasst:
(1) Stadträte, Ausschussmitglieder, 
Ortschaftsräte und beratende Mitglieder 
erhalten für die Ausübung ihres Amtes 
anstelle einer Entschädigung nach § 1 
eine Aufwandsentschädigung.
Diese wird gezahlt:
a) bei Stadträten
 - als Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe 
von 40,00 €
b)  bei Ausschussmitgliedern
 - als Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe 
von 20,00 €
c) bei Ortschaftsräten
 - als Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe 
von 20,00 €
d) Sachkundige Bürger, die gemäß § 
44 Abs. 2 SächsGemO in beschließende 
Ausschüsse berufen sind, erhalten ein 
Sitzungsgeld von 20,00 € je Sitzung.
Bei mehreren, unmittelbar aufeinander 
folgenden Sitzungen desselben Gremi-
ums wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt.
2. Der § 3 – Aufwandsentschädigung – 
wird im Absatz 3 wie folgt neu gefasst:
(3) Die ehrenamtlichen Stellvertreter 
des Bürgermeisters erhalten zusätzlich 
zum Sitzungsgeld nach Abs. 1 als Auf-
wandsentschädigung einen monatlichen 
Grundbetrag in folgender Höhe:
der erste Stellvertreter 20,00 € 
der zweite Stellvertreter 10,00 €.
3. Der § 5 – Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit bei Kommunalwahlen 
– wird wie folgt neu gefasst:
Bei Wahlen erhalten ehrenamtlich tätige 
Bürger folgende Entschädigung:

• Mitglieder der Wahlvorstände für 
die Tage der Inanspruchnahme (außer 
Wahlschulung) sowie Mitglieder des 
Gemeindewahlausschusses: 
Vorsitzender, stellv. Vorsitzender, 
Schriftführer je 50,00 €
Beisitzer je 40,00 €
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 1.8.2023 in Kraft.
Pulsnitz, den 12.7.2023 

Barbara Lüke, Bürgermeisterin

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen 
(Sächs GemO): Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zu Stande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht 
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwen-
den, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und 
die Rechtsfolgen hingewiesen worden 
ist.

von Grundsteuer i. H. v. insgesamt 
4.763,03 Euro abzuschreiben.
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt, 
offene Forderungen aus der Erhebung 
von Gewerbesteuer inkl. Nebenforde-
rungen i. H. v. insgesamt 10.398,00 Euro 
abzuschreiben.
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt, 
offene Forderungen aus der Erhebung 
von Gewerbesteuer inkl. Nebenforde-
rungen i. H. v. insgesamt 3.882,50 Euro 
abzuschreiben.
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt, 
offene Forderungen aus der Erhebung 
von Vergnügungssteuer inkl. Neben-
forderungen i. H. v. insgesamt 8.339,17 
Euro abzuschreiben.

Beschluss über die Vergabe von 
Bauleistungen für die Maßnahme 
„Ersatzneubau Brücke Sandweg 
Friedersdorf“
Beschluss Nr. PU-B/2023/050 
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt 
die Vergabe der o.g. Leistungen an den 
Auftragnehmer Sebnitztalbau GmbH in 
01855 Sebnitz zu einem Bruttoauftrags-
wert in Höhe von 202.159,69 EUR.
Beratung und Beschlussfassung der 
Satzung zur Regelung des Kostener-
satzes und zur Gebührenerhebung für 
Leistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Pulsnitz
Beschluss Nr. PU-B/2023/047 
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt 
die Satzung zur Regelung des Kosten-
ersatzes und zur Gebührenerhebung für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Pulsnitz. Die Satzung ist als 
Anlage beigefügt und Bestandteil des 
Beschlusses.
Beschluss über die Vergabe von Bau-
leistungen für die Maßnahme „Bar-
rierefreier Umbau Bushaltestellen 
Kamenzer Straße, Friedersdorfer 
Siedlung Ost und West“
Beschluss Nr. PU-B/2023/051 
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt 
die Vergabe der o.g. Leistungen an den 
Auftragnehmer Tief- und Ökobau GmbH 
in 01877 Bischofswerda zu einem Brut-
toauftragswert in Höhe von 172.401,67 
EUR.
Beratung und Beschlussfassung der 1. 
Änderungssatzung zur Satzung über 
die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit (Entschädigungssatzung)
Beschluss Nr. PU-B/2023/044
Der Stadtrat der Stadt Pulsnitz beschließt 
die 1. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Entschädigung für ehrenamtli-
che Tätigkeit (Entschädigungssatzung).
Beratung und Beschlussfassung über 
die Annahme von Zuwendungen
Beschluss Nr. PU-B/2023/049
Der Stadtrat von Pulsnitz stimmt der 
Annahme von Zuwendungen gemäß fol-
gender Spendenliste zu:
Tag der Spende: 10.5.2023; Spender/
Spenderin: Gartenbau Otto Peter – Gar-
tenbaubetrieb, Dresdener Str. 13, 01896 
Pulsnitz; Betrag (in Euro): 100,00; Ver-
wendungszweck: Saisonbepfl anzung für 
den Stadtpark Pulsnitz; Art: Sachspende
Tag der Spende: 17.5.2023; Spender/
Spenderin: Anonyme Spende; Betrag 
(in Euro): 277,00; Verwendungszweck: 
Oma-Opa-Tag Kita Kunterbunt; Art: 
Geldspende
Tag der Spende: 23.6.2023; Spender/
Spenderin: SOKO Bau GmbH, Am 
Markt 14, 01896 Pulsnitz; Betrag (in 
Euro): 455,45; Verwendungszweck: 
Sportmatten Sportraum Kita Kunterbunt; 
Art: Sachspende
Tag der Spende: 28.6.2023; Spender/
Spenderin: Guntram Schäfer, Ziegen-
balgstr. 10, 01896 Pulsnitz; Betrag (in 
Euro): 294,45; Verwendungszweck: 
Zusammenfassung Spenden Stadtpark 
Pulsnitz (1. Halbjahr); Art: Sachspende
Tag der Spende: 28.6.2023; Spender/
Spenderin: MEDITECH Sachsen GmbH, 
Spittelweg 21, 01896 Pulsnitz; Betrag 
(in Euro): 130,00; Verwendungszweck: 
Spende für die Feuerwehr Pulsnitz; Art: 
Geldspende
Gesamtsumme: 1.256,90 €

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen 
(Sächs GemO): Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zu Stande gekommen sind, gelten 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 
52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und die Rechtsfol-
gen hingewiesen worden ist.

* Auf Grund eines technischen Versehens 
wurde diese Satzung in PA 7/2023 unvoll-
ständig abgedruckt, sie wird deshalb an 
dieser Stelle erneut veröffentlicht.
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Mit Start der Sommerferien am 10. Juli 
begann für unsere 50 Hortkinder die 
schönste Zeit. Sechs Wochen sind nun 
schulfrei und diese werden im „Spatzen-
nest“ voll ausgenutzt. Bei Ausfl ügen ins 
Bad, in den Wald, ins Kino oder zum Mi-
nigolf ist für jeden etwas dabei. Auch die 
Holzkreativwerkstatt aus Radeberg ist 
bei uns zu Gast gewesen und die Kinder 
konnten kleine Rennwagen bauen. Zur 
großen Überraschung unserer Vorschüler 
durften sie als zukünftige Erstklässler 
schon die kompletten sechs Wochen mit 
im Hort verbringen und sich an die neuen 
Räume und Regeln gewöhnen. Leider ist 
es wie immer und die schönste Zeit geht 
auch mal vorbei. Aber bis zu den nächs-
ten Ferien ist es nicht mehr weit.
Auch die Kindergarten- und Krippenkin-
der hatten viel Spaß im Juli. In Ferien-
reduzierter Gruppenstärke wurde ge-
planscht, gemalt, getobt und gematscht. 
Hoffen wir, dass auch im August noch 
so schönes Wetter ist und wir die letzten 
Ferienwochen an der frischen Luft genie-
ßen können.

Erik Höckendorff,
Leiter Kita „Spatzennest“

Amtlicher Teil  Stadtkultur

Feriengruppe der Kita „Spatzen-
nest“ beim Waldausfl ug (Foto: E. 
Höckendorff)

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Pulsnitz

Aufgrund des § 4 der SächsGemO für 
den Freistaat Sachsen in der jeweils gel-
tenden Fassung, den §§ 22 und 69 des 
Sächsisches Gesetzes über den Brand-
schutz, Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz (SächsBRKG) in der jeweils 
geltenden Fassung, § 17 der Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums 
des Inneren über die Feuerwehren und 
die Brandverhütungsschau im Freistaat 
Sachsen (Sächsische Feuerwehrver-
ordnung – SächsFwVO) in der jeweils 
geltenden Fassung, § 8a des Sächsischen 
Kommunalabgabegesetzes (SächsKAG) 
in der jeweils geltenden Fassung hat der 
Stadtrat in seiner Sitzung vom 6.7.2023 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Begriffsbestimmungen
(1) Kosten im Sinne des SächsBRKG 
sind: 
- Aufwendungen für die Durchführung 
von Pfl ichtleistungen der Feuerwehr. 
Wird unter den in der Satzung bestimm-
ten Voraussetzungen ihre Erstattung ver-
langt, handelt es sich um Kostenersatz. 
- Aufwendungen der Feuerwehr für die 
Durchführung von anderen, freiwilligen 
Leistungen. 
Die Gegenleistungen der Leistungsneh-
mer sind Gebühren. 
(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung 
ist jede durch Anforderung oder von 
Amts wegen ausgelöste und auf die 
Durchführung einer Feuerwehrleistung 
gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr. 

§ 2 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für Leistungen der 
Feuerwehr der Stadt Pulsnitz im Sinne 
der §§ 2 Abs. 1, 6, 16 Abs. 1, 22, 23 und 
69 des SächsBRKG, sowie für Tätigkei-
ten der Feuerwehr auf der Grundlage der 
geltenden Feuerwehrsatzung der Stadt 
Pulsnitz. Als Leistung gilt auch das Aus-
rücken der Feuerwehr bei missbräuch-
licher Alarmierung und bei Fehlalarm 
durch automatische Brandmeldeanlagen. 

§ 3 Kostenersatz für Pfl ichtleistungen 
der Feuerwehr 
(1) Die Einsätze der Gemeindefeuerwehr 
zur Bekämpfung und zur technischen 
Hilfe sind in Rahmen der ihr nach § 69 
Abs. 1 SächsBRKG obliegenden Aufga-
ben unentgeltlich, soweit nicht nachfol-
gend etwas anderes bestimmt ist.
(2) Zum Ersatz der Kosten, nach § 
69 Abs. 2 SächsBRKG und der §§ 22 
SächsBRKG i.V.m. § 17 SächsFwVO, 
die der Stadt Pulsnitz durch den Einsatz 
der Gemeindefeuerwehr entstehen, ist 

verpfl ichtet:
a) der Verursacher, wenn er die Gefahr 
oder den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat,
b) der Fahrzeughalter, wenn die Gefahr 
oder der Schaden beim Betrieb von 
Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen entstanden ist,
c) der Eigentümer, Besitzer oder Be-
treiber, wenn der Einsatz auf einem 
Grundstück oder durch eine Anlage mit 
besonderem Gefahrenpotential erforder-
lich geworden ist,
d) derjenige, in dessen Interesse eine 
Brandsicherheitswachen gestellt wird 
und
e) die Stadt, der im Rahmen eines ge-
meindeübergreifenden Einsatzes nach 
§ 14 Abs. 1 SächsBRKG Hilfe geleistet 
worden ist, sofern keine anderen Ver-
einbarungen bestehen oder getroffen 
werden,
f) der Betreiber einer automatischen 
Brandmeldeanlage, wenn durch die An-
lage ein Fehlalarm ausgelöst wird,
g) derjenige, der wider besseren Wissens 
oder infolge grob fahrlässiger Unkennt-
nis der Tatsache die Feuerwehr alarmiert, 
h) der Eigentümer, Besitzer oder Be-
treiber von Grundstücken, Gebäuden, 
Betrieben, Einrichtungen und Anlagen 
mit einer erhöhten Brand- und Explo-
sionsgefahr für die Durchführung von 
regelmäßigen Brandverhütungsschauen. 
Das gilt auch dann, wenn beim Ausbruch 
eines Brandes eine größere Anzahl von 
Personen oder unwiederbringliches Kul-
turgut gefährdet sind. 

§ 4 Gebühren für freiwillige Leistun-
gen der Feuerwehr 
Für alle Einsätze der Feuerwehr außer-
halb der Brandbekämpfung und andere 
Leistungen der Feuerwehr, wird auf der 
Grundlage des § 69 Abs. 3 SächsBRKG 
und dieser Satzung Ersatz der Kosten 
verlangt.
Wenn nicht § 5 dieser Satzung etwas an-
deres bestimmt, werden für folgende frei-
willige Leistungen Gebühren verlangt: 
1. Die Beseitigung von Kraftstoffen, 
Ölen und umweltgefährdenden oder 
gefährlichen Stoffen sowie durch sie 
verursachte Schäden, deren sofortige 
Beseitigung möglich ist, bei Straßenver-
kehrs- und anderen Unfällen. 
2. Die Mitwirkung bei und die Durchfüh-
rung von Räum-, Aufräumarbeiten und
Sicherungsarbeiten. 
3. Die zeitweise Überlassung von Fahr-
zeugen, Geräten und Material zum Ge- 
oder Verbrauch. 

4. Andere Hilfeleistungen, die nicht zu 
den gesetzlichen Aufgaben der Feuer-
wehr gehören und / oder deren Erforder-
lichkeit sich auf Anforderung Einzelner 
ergibt. 

§ 5 Berechnung des Kostenersatzes 
und der Gebühren
(1) Der Kostenersatz wird nach den 
Sätzen des Kostenverzeichnisses sowie 
nach Zeitaufwand, Art und Anzahl des 
in Anspruch genommenen Personals und 
der Fahrzeuge berechnet. Die Kosten der 
Fahrzeuge beinhalten die Kosten für die 
auf den Fahrzeugen verlasteten Geräte. 
Das Kostenverzeichnis ist als Anlage 
Bestandteil dieser Satzung. 
(2) Die Berechnung des Zeitaufwandes 
der Kostensätze erfolgt minutengenau. 
Ein Einsatz beginnt mit der Alarmierung/
Anforderung der Feuerwehr und endet 
entweder mit Beginn des folgenden Ein-
satzes oder mit der Erklärung des Ein-
satzleiters über das Ende des Einsatzes, 
spätestens aber mit dem Wiedereinrücken 
in die Feuerwache. Abweichend davon 
beinhaltet der Zeitansatz beim vorbeu-
genden Brandschutz die Kontroll- und 
Beratungszeit, die Zeiten für Vor- und 
Nachbereitung und bei Ortsbegehungen 
die Hin- und Rückfahrzeit.
(3) Die einsatztaktisch notwendigen 
Kräfte und Mittel bestimmt die Feuer-
wehr unter Berücksichtigung der Alarm- 
und Ausrückeordnung.
(4) Die Kostenerstattungssätze setzen 
sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
zusammen aus: 
1. den Personalkosten für die eingesetz-
ten Angehörigen der Feuerwehr 
2. den Minutensätzen für die eingesetzten 
Fahrzeuge 
(5) Entstehen der Feuerwehr durch Inan-
spruchnahme von Personal, Fahrzeugen, 
Geräten und Ausrüstungsgegenständen 
besondere Kosten, so sind sie zusätzlich 
zu denjenigen nach Absatz 4 zu erstatten 
sofern sie dort nicht enthalten sind (z.B. 
notwendige Prüfungen, Kosten für Reini-
gung, etc.). Kosten für Ersatzbeschaffung 
bei Unbrauchbarkeit oder Verlust sind 
nur zu erstatten, soweit den Zahlungs-
pfl ichtigen ein Verschulden trifft. Für die 
beim Einsatz verbrauchten Materialen 
werden die jeweiligen Sachkosten und 
ggf. Entsorgungskosten zuzüglich eines 
Verwaltungskostenzuschlages von 10 % 
berechnet. 
(6) Aufwendungsersatz und Gebühren 
werden nur in dem Umfang vom Kos-
tenschuldner gefordert, wie Personal und 
Gerät zum Einsatz gekommen sind. Wird 

mehr Personal und Gerät am Einsatzort 
bereitgestellt als tatsächlich erforder-
lich und hat der Kostenschuldner dies 
zu vertreten, können auch für das nicht 
erforderliche Personal und Gerät Kosten 
verlangt werden. 
(7) Für Aufwendungen, die durch 
Hilfeleistungen von benachbarten Ge-
meinden, sonstige Dritte oder durch 
Werksfeuerwehren entstehen, werden 
unabhängig von dieser Satzung Kosten 
in der Höhe verlangt, wie sie der Stadt in 
Rechnung gestellt werden. Kostenersatz 
von Gemeinden, mit denen Löschhilfe-
vereinbarungen geschlossen wurden, ist 
gesondert nach diesen Vereinbarungen 
zu verlangen.
(8) Für Leistungen, die nicht in den §§ 22 
und 69 SächsBRKG geregelt sind, kann 
Kostenersatz abweichend vom Kosten-
verzeichnis vertraglich vereinbart wer-
den. Der Auftrag für solche Leistungen 
soll schriftlich erfolgen.

§ 6 Kostenschuldnerin/
Kostenschuldner 
(1) Zum Kostenersatz für Leistungen 
nach § 3 dieser Satzung sind die in § 69 
Abs. 2 SächsBRKG und in § 17 Sächs-
FwVO genannten Personen verpfl ichtet.
(2) Zum Kostenersatz für Leistungen 
nach § 4 dieser Satzung sind die in § 69 
Abs. 3 SächsBRKG genannten Personen 
verpfl ichtet.
(3) Wer Leistungen gemäß § 5 Abs. 8 die-
ser Satzung in Anspruch nimmt, hat den 
vereinbarten Kostenersatz zu bezahlen.
(4) Mehrere Zahlungspfl ichtige haften 
als Gesamtschuldner.

§ 7 Entstehung der Fälligkeit
Der Anspruch auf Kostenersatz bzw. 
Gebühren entsteht mit Beendigung der 
Leistung der Feuerwehr. Der Kostener-
satz wird durch Bescheid festgesetzt und 
ist innerhalb von 4 Wochen nach Zugang 
des Kostenbescheides fällig.

§ 8 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung zur Regelung des Kosten-
ersatzes und zur Gebührenerhebung für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Pulsnitz vom 12.11.2013 außer 
Kraft. 

Pulsnitz, den 12.7.2023

Lüke, Bürgermeisterin 

Anlage Kostenverzeichnis zur Satzung 
zur Regelung des Kostenersatzes und 
zur Gebührenerhebung für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Pulsnitz
1. Personalkosten
Gesamtgebühr Personal: 0,24 € EURO/
Min.
2. Feuerwehrfahrzeuge 
die Einteilung der Fahrzeuge erfolgt in 
Kategorien
Kategorie I: Mannschafts- und Einsatz-
leitwagen 8,70 € EURO/Min.
Kategorie II: Rüst- und Tragkraftsprit-
zenfahrzeuge 4,87 € EURO/Min.
Kategorie III: Löschgruppen- und Tank-
löschfahrzeuge 8,98 € EURO/Min.
Kategorie IV: Hubrettungsfahrzeuge 
12,80 € EURO/Min.
Erläuterungen Fahrzeugkategorie
I KdoW, MTW
II VRW, RW, TSF-W
III TLF 16-TS, TLF 16/25, LF 16/45, 
 HLF 10, HLF 20
IV DL 12/9

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen 
(Sächs GemO): Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zu Stande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht 
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwen-
den, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und 
die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Öffentliche Mahnung der Stadtverwaltung 
Pulsnitz

Die Stadtverwaltung Pulsnitz macht da-
rauf aufmerksam, dass zum 1.7.2023 die 
Hundesteuer, welche jährlich zu entrich-
ten ist, fällig war. Diejenigen, die sich 
mit der Zahlung der Steuern an die Stadt 
Pulsnitz im Rückstand befi nden, werden 
hiermit gemäß § 13 Sächsisches Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzt gemahnt und 
aufgefordert, bis zum 10.8.2023 ihrer 
Zahlungspfl icht nachzukommen. Bitte 
geben Sie bei der Überweisung das Kas-
senzeichen bzw. Buchungszeichen des 
Steuerbescheides an. Für diese öffent-

liche Mahnung werden keine Gebühren 
erhoben.
 Bei einem weiteren Zahlungsverzug 
erfolgt eine schriftliche Mahnung mit 
einer Mahngebühr von mindestens 8,00 
Euro bis 40,00 Euro gemäß 10. Sächsi-
schen Kostenverzeichnis. Außerdem sind 
Säumniszuschläge gemäß § 240 AO für 
jeden angefangenen Monat der Säumnis 
i. H. v. 1 % der auf volle 50 Euro abge-
rundeten Steuerforderungen zu entrich-
ten.                         Kassenverwalterin,

Stadtkasse Pulsnitz

Oh du schöne Sommerzeit

Termin Steuerzahlung
Wir weisen darauf hin, dass am 15. 
August 2023 die Grundsteuer A und B 
und die Gewerbesteuer für Ratenzahler 
fällig werden. Für die Zahlung stehen 
folgende Konten der Stadt Pulsnitz zur 
Verfügung:

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE78 8505 0300 3000 0000 53
BIC: OSDDDE81XXX

Volksbank Dresden-Bautzen eG
IBAN: DE11 8509 0000 5593 6710 05
BIC: GENODEF1DRS

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE48 1203 0000 0001 2568 74
BIC: BYLADEM1001

Bitte geben Sie Ihr Buchungszeichen 
als Verwendungszweck auf der Über-
weisung an, damit die Zahlung richtig 
zugeordnet werden kann. Bei nicht 
termingerechter Zahlung erfolgt eine 
Mahnung mit entsprechender Mahnge-
bühr und Säumniszuschlägen. Um zu-
sätzliche Kosten zu vermeiden, können 
Sie uns ein Mandat zur Abbuchung der 
Forderungen erteilen. Formulare hier-

zu erhalten Sie in der Stadtkasse oder 
auf unserer Internetseite unter www.
pulsnitz.de ->Rathaus->Formulare/
Downloads. Bitte beachten Sie, dass 
nur vollständig ausgefüllte Mandate 
berücksichtigt werden. Eine Zusendung 
der Formulare per Fax oder per E-Mail 
ist aufgrund der SEPA-Vorschriften, 
wonach eine Originalunterschrift vor-
liegen muss, nicht möglich.

Kassenverwalterin,
Stadtkasse Pulsnitz

Pfadfi nder-Sommercamp „Hudson Tayler“

„Hudson Tayler“ lautete das Motto des 
diesjährigen Sommercamps unserer Re-
gion Ost VI. Gemeinsam mit einigen an-
deren Royal Ranger-Stämmen trafen sich 
die Pulsnitzer christlichen Pfadfi nder in 
der zweiten Juli-Woche am Südzipfel 

des Tharandter Waldes, um in die Story 
von Hudson Tayler, einem schottischen 
Missionar im Landesinneren von Chi-
na, einzusteigen. Die Campwiese ist 
über das Jahr nur von Kühen besiedelt 
und wird den Pfadfi ndern von einem 

freundlichen Bauern samt Frischwasser 
zur Verfügung gestellt. Zuerst wurden 
natürlich die Kohtenzelte und Jurten 
aufgebaut. Die Vorcamper hatten be-
reits Waschplätze, Duschbereiche sowie 
Gemeinschaftszelte errichtet. Dann ging 
es an die Sitzgelegenheiten, Kochstellen 
und Eingangstore. Alle Bauten entstan-
den aus Fichtenstangen und Stricken. 
Mit den richtigen Knoten und Bünden 
bekam alles eine gute Stabilität. Die Kids 
waren kaum zu bremsen. Bald brannten 
auch schon die ersten Feuer und leckeres 
Camp-Essen konnte zubereitet werden. 
Workshops, Bauwettbewerbe, Camp-
Olympiade, Spiele und Theaterstücke 
zur Camp-Runde füllten das Programm. 
Das Wetter zeigte sich von allen Seiten, 
so dass wir mit viel Sonne tagsüber, zwei 
Stürmen und nächtlichem Platzregen 
alles geboten bekamen. Es war zwar nur 
ein kleineres Camp mit knapp 170 Teil-
nehmern, aber vielleicht auch deshalb für 
alle ein wunderschönes Erlebnis, was die 
Kinder zum Ferienstart mitnehmen durf-
ten. (Foto: T. Schönherr)

Tilo Schönherr, Royal Rangers, 
Stammleiter Pulsnitz
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Schatzinsel-Zuckertütenfest und -Hortabschluss
Am Ende des Schuljahres standen natür-
lich auch im Kinderhaus „Schatzinsel“ 
das Zuckertütenfest und der Hortab-
schluss für die großen Hortkinder an. 
Zum Zuckertütenfest verabschiedeten 
wir zehn Vorschulkinder in ihren neu-
en, großen Lebensabschnitt. Nach der 
Kindervorführung des Musicals „Die 
vier Jahreszeiten“ ging es gemeinsam 
mit den Eltern auf Schatzsuche in den 
Wald. Wir lösten viele Rätsel und fanden 
am Ende eine Schatztruhe, leider noch 
nicht den Zuckertütenbaum. Bei der 
anschließenden Kutschfahrt hielten wir 
Ausschau nach dem Baum und fanden 
ihn letztendlich doch in unserem Garten. 
Alle Kinder hatten viel Freude beim 
Abpfl ücken ihrer Zuckertüte. Bevor wir 
dann noch im Kinderhaus übernachteten, 
erklommen wir mit viel Mut den Kirch-
turm und staunten, wie weit man von dort 
oben schauen kann. Es war ein überaus 
gelungener Abschied von der gemeinsa-
men Kindergartenzeit.
Unsere großen Hortkinder wünschten 
sich dagegen – nach teilweise zehn Jah-
ren im Kinderhaus – einen sportlichen 
Abschied, nachdem das vergangene Jahr 
von den fünf Mädchen und vier Jungen 
zu einem großen Teil fußballspielend auf 
unserem kleinen Kinderhausfußballplatz 
verbracht wurde. Gegen die eigenen El-
tern gewannen die Kinder auf dem gro-
ßen Fußballplatz an der Siegesbergstraße 
(inklusive echtem Schiedsrichter) mit 
Abstand. Das wurde natürlich ausgiebig 
gefeiert. Auch hier gab es am Ende eine 
Kirchturmbesteigung. Der abendliche 
Blick über Pulsnitz war ein Genuss, 
verbunden mit ein bisschen Wehmut bei 
Kindern und Erzieherinnen.
Wir wünschen allen Kindern und Famili-
en eine erholsame Ferienzeit und denje-
nigen, welchen nach den Ferien ein Neu-
anfang bevorsteht, von Herzen alles Gute 
und Gottes Segen. (Fotos: F. Richter)

Elvira Kretschmer & Franziska
Richter, Kinderhaus „Schatzinsel“Die 2023er Vorschul- (oben) und Hortkinder des Kinderhauses „Schatzinsel”.

Schamotte – Skulptur

Die Bildhauerin und Malerin Karin 
Heyne organisiert seit zehn Jahren mit 
Künstlerinnen aus Dresden im Scha-
mottewerk Radeburg ein jährliches 
Symposium. In der Ausstellung in der 
Ostsächsischen Kunsthalle stellen sich 

die Teilnehmerinnen der Jubiläumsver-
anstaltung im vergangenen Jahr mit ihren 
Werken vor. Die beteiligten Künstlerin-
nen sind: Sophie Altmann, Eva Bröer, 
Christa Donner, Luise Faber, Angela 
Hampel, Karin Heyne, Katrin Jähne, 
Gabriele Reinemer und Theresa Wenzel. 
Die Ausstellung wird am 6. August 2023 
um 14 Uhr mit einer Laudatio der Kunst-
historikerin Katharina Arlt und einer 
Stimmperformance mit Akkordeon von 
der Komponistin und Musikerin Agnes 
Ponizil – beide aus Dresden – eröffnet. 
Sie endet am 10. September.

Im Kabinett im hinteren Teil der Ost-
sächsischen Kunsthalle zeigt der Ernst-
Rietschel-Kulturring e.V. Arbeiten auf 
Papier aus seiner Sammlung. Zu sehen 
sind grafi sche Arbeiten von Manfred 
Butzmann, Sighard Gille, Dieter Goltz-
sche, Bernhard Heisig, Hans Jüchser, 
Gerhard Kettner, Wolfgang Mattheuer, 
Arno Mohr. Theodor Rosenhauer und 
viele mehr.
Die Eröffnung beider Ausstellungen 
fi ndet am Sonntag, dem 6. August, um 
14 Uhr in der Ostsächsischen Kunsthal-
le (Robert-Koch-Str. 12) statt. (Foto: 
Verein)

Sabine Schubert,
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V.

Christa Donner: Herz gewinnt, Scha-
motteton, Engobe, 2018, 60x43x26 cm

Ein Hoch auf die Hochgeehrte: Anlässlich des 70. Geburtstages von Kulturmana-
gerin Sabine Schubert überbrachten in Vertretung der Bürgermeisterin am 14. Juli 
die Stadtträte Reiner E. Rogowski und Andreas Schieblich die herzlichsten Glück-
wünsche der Stadt. Diplom-Ingenieurökonomin Sabine Schubert fi ng 1988 als Mit-
arbeiterin für Kultur am Fachkrankenhaus Pulsnitz an. Neben diversen anderen Ak-
tivitäten gründete sie 1991 den Ernst-Rietschel-Kulturring e.V., von 2013 bis 2016 
war sie Geschäftsführerin der städtischen Kultur und Tourismus Pulsnitz gemein-
nützige GmbH und setzte starke Akzente in den Bereichen Marktwesen (Pfefferku-
chenmarkt), Museum, Bibliothek und Tourismus. Für ihre zahlreichen Aktivitäten 
im Bereich Kunst- und Kulturförderung (z.B. Gründung Ostsächsische Kunsthalle, 
Ernst-Nessler-Stiftung etc.) wurde sie u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz (2005), 
der Maecenas-Ehrung des Arbeitskreises selbstständiger Kulturinstitute e.V. und der 
Sächsischen Verfassungsmedaille (beide 2022) geehrt. (Foto: M. Eckardt)         ME

Die abgelaufene Saison war für den TSV 
Pulsnitz 1920 eine sehr erfolgreiche. 
Die 1. Männermannschaft wurde sou-
veräner Staffelsieger und steigt in die 
Kreisoberliga auf. Der 1. Spieltag fi ndet 
am 18. August mit dem Auswärtsspiel 
beim SC 1911 Großröhrsdorf statt. Eine 
spannende Saison mit Derbys gegen 
Großnaundorf oder Rammenau steht uns 
bevor. Nicht zu vergessen, die 2. Män-
nermannschaft belegte in Ihrer Staffel 
den 3. Platz.
Die A-Junioren des TSV holten das 

Double aus Meisterschaft und Pokal. Die 
Jungs ließen es nach einer anstrengenden 
Saison ordentlich krachen und spielen 
nun in der Landesklasse, bzw. auch im 
Landespokal. 

Die weiteren Junioren-Mannschaften 
belegten allesamt respektable Plätze im 
vorderen Tabellenfeld. Die C-Junioren 
scheiterten gar erst in den Aufstiegsspie-
len zur Landesklasse an Budissa Baut-
zen. Alles in allem eine sehr erfolgreiche 
Saison! 

Dank an die Ehrenamtlichen
Der Vorstand des TSV Pulsnitz 1920 be-
dankt sich bei allen Ehrenamtlichen Mit-
arbeitern des Vereins, den Trainern und 
den Spielern für die abgelaufene Saison. 
Ohne Euch wäre es nicht möglich, Er-
folge zu feiern und ein Vereinsleben zu 
aktivieren. Ein nicht minderer Dank gilt 
allen Sponsoren und Spendern, die den 
TSV Pulsnitz 1920 in der letzten Saison 
unterstützt haben.

Rocco Haase, TSV Pulsnitz 1920

Die Kicker des TSV Pulsnitz 1920 e.V. holten in dieser Saison so manche Bestplatzierung bzw. Pokale (Fotos: R. Haase)

Pokale nach Pulsnitz geholt

Schreibwettbewerb 
„Mut machen“

Sachsen pfl anzt ge-
meinsam 

Aus Liebe zur Musik: 
Millenium Ensemble

Sie engagieren sich ehrenamtlich – etwa 
in einem Verein, in der Kirche, bei Feu-
erwehr, THW oder Rotem Kreuz? Sch-
reiben Sie dazu eine Geschichte, die Mut 
macht! Die Sächsische Landeszentrale 
für politische Bildung (SLpB) freut sich 
auf entsprechende Beiträge. Die besten 
Texte werden prämiert: 1. Preis 500 €; 
2. Preis 300 €; 3. Preis 200 €. Zusätzlich 
werden fünf Anerkennungspreise zu je 
100 € vergeben. Einsendeschluss ist der 
25.8.2023. Die unveröffentlichten Bei-
träge sollen höchstens zwei A4-Seiten 
umfassen. Jeder Teilnehmende kann nur 
eine Geschichte einreichen, ein Sammel-
band ist geplant. Details: www.slpb.de/
mut-machen. Einsendungen bitte an: 
larissa.baidinger@slpb.sachsen.de.     PA

Sie haben auf dem Gelände Ihrer Ein-
richtung Platz für 2 bis 5 Obstbäume und 
wollen diese gemeinsam pfl anzen? Dann 
können Sie jetzt Obstbaum-Pate für min-
destens 2 bis 5 der 1000 Obstbäume in 
Sachsen werden. In diesem Jahr dürfen 
neben Schulen und Kitas auch gemein-
nützige Vereine, andere Bildungsstätten 
wie Berufsschulen, Schullandheime und 
Musikschulen (in kommunaler Träger-
schaft) oder Kirchgemeinden und Dorf-
gemeinschaften teilnehmen. Teilnahme-
bedingungen unter: https://dvl-sachsen.
de/de/58/p1/apfelbaeumchen.html. Be-
werbungen werden bis zum 4.9.2023 
angenommen. Kontakt: Frau Ochsner, 
E-Mail: apfelbaum-orga@dvl-sachsen.
de, Tel. 0 35 01/5 82 73 43.                PA

Das Millenium Ensemble aus Dresden 
geht zum fünften Mal auf große Deutsch-
landtour. Die acht jungen Sänger kennen 
sich seit ihrer Kindheit im Dresdner 
Kreuzchor und haben auch nach ihrem 
Abitur die Liebe zur Musik nicht verlo-
ren. Dieses Jahr steht das Programm im 
Zeichen der Liebe: Die Liebe zur Musik 
und die Liebe als Inspiration für die Mu-
sik in allen Epochen der Musikgeschich-
te. Verlieben Sie sich neu in die Musik 
mit zeitlosen Klassiker von „If ye love 
me“ von Tallis, über Mendelssohn und 
den Beatles, bis zu „Somebody to love“ 
von Queen. (Foto: M. Eckardt). Termin: 
Freitag, 25. August, 19 Uhr, Stadtkirche 
St. Nicolai, Kirchplatz 1 (es wird Eintritt 
erhoben).                                               PA
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Amtlicher Teil
Gefasste Beschlüsse

In der öffentlichen Sitzung des Techni-
schen Ausschusses am 5.7.2023 wurden 
folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. OH-B/2023/027 Bauan-
trag Fl.-St.-Nr. 4 (Errichtung Gerätehaus 
m. Carport)
Beschluss-Nr. OH-B/2023/028 Bau-
antrag Fl.-St.-Nr. 1151 m. Antrag auf 
Befreiung v. Festsetzungen des B-Planes 
Am kurzen Flügel (Errichtung Carport 
mit Schuppen)
Beschluss-Nr. OH-B/2023/029 Bau-
antrag Fl.-St.-Nr. 342/12 (Erweiterung 
Produktionshalle)
In der öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates am 5.7.2023 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. OH-B/2023/025 Annah-
me von Zuwendungen
Beschluss-Nr. OH-B/2023/026 Bauleis-
tungsvergabe „Instandsetzung Zulauf zur 
Pulsnitz“
Den genauen Wortlaut der Beschlüsse 
entnehmen Sie bitte den Aushängen an 
der Verkündungstafel im Rathaus vom 
7.8. bis 16.8.2023.

Sitzungstermine
Die nächste öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates fi ndet am Mittwoch, dem 
30.8.2023, 19 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses Ohorn statt. Bei Bedarf fi ndet 
vorher eine Sitzung des Technischen 
Ausschusses statt. Die Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte dem Aushang an der 
Verkündungstafel im Rathaus oder im 
Ratsinformationssystem über den Link 
auf unserer Internetseite www.ohorn-
sachsen.de ab dem 22.8.2023.

Öffentliche Mahnung der 
Gemeinde Ohorn

Die Gemeindeverwaltung Ohorn macht 
darauf aufmerksam, dass zum 1.7.2023 
die Hundesteuer, welche jährlich zu 
entrichten ist, fällig war. Diejenigen, 
die sich mit der Zahlung der Steuern 
an die Gemeinde Ohorn im Rückstand 
befi nden, werden hiermit gemäß § 13 
Sächsisches Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzt gemahnt und aufgefordert, bis 
zum 10.8.2023 ihrer Zahlungspfl icht 
nachzukommen. Bitte geben Sie bei der 
Überweisung das Kassenzeichen bzw. 
Buchungszeichen des Steuerbescheides 
an. Für diese öffentliche Mahnung wer-
den keine Gebühren erhoben. Bei einem 
weiteren Zahlungsverzug erfolgt eine 
schriftliche Mahnung mit einer Mahn-
gebühr von mindestens 8,00 Euro bis 
40,00 Euro gemäß 10. Sächsischen Kos-
tenverzeichnis. Außerdem sind Säum-
niszuschläge gemäß § 240 AO für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis i. H. v. 
1 % der auf volle 50 Euro abgerundeten 
Steuerforderungen zu entrichten.
 

Termin Steuerzahlung
Wir weisen darauf hin, dass am 15. 
August 2023 die Grundsteuer A und B 
und die Gewerbesteuer für Ratenzahler 
fällig werden. Für Zahlungen an die Ge-
meinde Ohorn nutzen Sie bitte folgende 
Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE70 1203 0000 0001 2568 66,
BIC: BYLADEM1001
Bitte geben Sie Ihr Buchungszeichen 
als Verwendungszweck auf der Über-
weisung an, damit die Zahlung richtig 
zugeordnet werden kann. Bei nicht ter-
mingerechter Zahlung erfolgt eine Mah-
nung mit entsprechender Mahngebühr 

und Säumniszuschlägen. Um zusätzliche 
Kosten zu vermeiden, können Sie uns ein 
Mandat zur Abbuchung der Forderungen 
erteilen. Formulare hierzu erhalten Sie in 
der Stadtkasse oder auf der Internetseite 
unter www.pulsnitz.de ->Rathaus ->For-
mulare/Downloads oder der Internetseite 
der Gemeinde Ohorn www.ohorn-sach-
sen.de/aktuelles 
Bitte beachten Sie, dass nur vollständig 
ausgefüllte und unterschriebene Mandate 
berücksichtigt werden.
 

Hundehaltung
Aus wiederholtem, gegebenem Anlass 
weisen wir alle Hundehalter auf die Ein-
haltung der Polizeiverordnung der Stadt 
Pulsnitz als  Ortspolizeibehörde, zugleich 
als erfüllende Gemeinde der Verwal-
tungsgemeinschaft vom 22.6.2022 hin, 
insbesondere auf den § 14 – Verunreini-
gung durch Tiere – „Abs. 1: Halter und 
Führer von Tieren haben dafür Sorge zu 
tragen, dass das Tier die Notdurft nicht 
auf öffentlichen Straßen und in öffentli-
chen Grün- und Erholungsanlagen ver-
richtet. Dennoch dort abgelegter Tierkot 
ist vom Tierführer sofort zu beseitigen. 
Zu diesem Zweck hat er ein geeignetes 
Behältnis mitzuführen und dieses auf 
Verlangen den Vollzugskräften vorzu-
weisen.“ Dank aufmerksamer Bürger, die 
melden, wenn Hundehalter dieser Pfl icht 
nicht nachkommen, konnten schon erste 
Bußgelder erhoben werden.

Vollsperrungen am 1. September
Zur Absicherung des diesjährigen 13. 
Pulsnitzer Gesundheitslaufes am 1. 
September müssen einige kurzfristige 
verkehrsrechtliche Maßnahmen in Ohorn 
durchgeführt werden. In der Zeit von ca. 
17.30 bis 21.30 Uhr erfolgt während des 
Laufes eine teilweise Vollsperrung der 
Straßen Bergstraße, Am Hahneberg und 
Waldstraße. Wir bitten alle Anwohner, 
sich auf die vorübergehende Situation 
einzustellen und danken für das Ver-
ständnis.                            Heiko Hirsch,

Ordnungsamt der Stadt Pulsnitz

Schulanmeldung für das Schuljahr 
2024/2025 für die Grundschule Ohorn
Sehr geehrte Eltern, wir bitten alle 
Kinder, die bis zum 30. Juni 2024 das 
6. Lebensjahr vollendet haben, an der 
Grundschule Ohorn anzumelden. Kinder, 
die das 6. Lebensjahr bis 30. September 
2024 vollenden, können angemeldet 
werden. Der Schulbezirk umfasst die 
Orte Ohorn und Steina. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, nach § 25 des 
Sächsischen Schulgesetzes, einen Antrag 
auf Beschulung außerhalb des Schulbe-
zirks zu stellen. Kinder, welche in die-
sem Jahr zurückgestellt wurden, melden 
sich bitte ebenfalls nochmal an.
Anmeldung in der Grundschule 
Ohorn: Montag, 28. August 2023, von 
14 bis 18 Uhr oder Dienstag, 29. August 
2023, 14 bis 18 Uhr, Grundschule Ohorn, 
Schulstraße 7, 01896 Ohorn. Bei der 
Anmeldung sind das Anmeldeformular 
(Download Homepage der Schule), ein 
aktueller Masernschutznachweis, die 
Geburtsurkunde des Kindes sowie ein 
Nachweis bei alleinigem Sorgerecht 
(aktuelle sog. Negativbescheinigung des 
Jugendamtes oder gerichtliche Entschei-
dung) vorzulegen. Bitte beachten Sie, 
dass im Falle des gemeinsamen Sorge-
rechts beide Sorgeberechtigten das An-
meldeformular unterschreiben. Sind Sie 
zu diesem Termin verhindert, melden Sie 
sich bitte telefonisch in der Grundschule 
Ohorn (03 59 55/7 23 67).

Nichtamtlicher Teil
Seniorenfahrt

Am Montag, dem 14. August 2023, fah-
ren wir in die „Goldene Stadt Prag“. Bei 
einer zweistündigen Moldau-Schifffahrt 
mit Livemusik und Mittagessen werden 
die Sehenswürdigkeiten der Stadt er-
klärt. Im Anschluss ist ein Stadtbummel 
mit dem Reiseleiter möglich oder Sie 
genießen die freie Zeit für sich. Der zu 
entrichtende Kostenbeitrag umfasst die 
Busfahrt, Schifffahrt, Reiseleitung und 
Mittagessen (Preise auf Anfrage). Ab-
fahrtszeiten in Ohorn sind ab 8.15 Uhr. 
Melden Sie sich bitte direkt beim Reise-
büro Jäckel unter 03 59 52/5 82 69 an.

Herzliche Einladung zum Bänkel-
konzert im Kirchlehngarten Ohorn

Am 11. August 2023, 18 Uhr, laden wir 
wieder zum „Bänkelkonzert“ ein! Bei 
hoffentlich bestem Sommerwetter er-
klingen im Garten des Kirchlehns Ohorn 
bekannte und auch neue Melodien zum 
Zuhören und Mitsingen. Nehmen Sie 
Platz auf Ohorns Gartenbänken, die ei-
gens für diesen Abend vom Bauhof der 
Gemeinde ins Kirchlehn gebracht wer-
den. Bei kühlen Getränken genießen Sie 
Open Air Atmosphäre im Garten unseres 
Kirchlehns. Mit dabei wie immer die 
Sonnenblumensänger, Posaunenchor und 
Dieter Schölzel - umrahmt von humori-
gen Sprüchen.
Jeanette Putzke, IG Kirchlehn Ohorn

125 Jahre Schwedenstein-Turm

Im August vor 125 Jahren wurde der 
erste Turm auf dem Schwedenstein ein-
geweiht. Aus diesem Grund laden die Or-
ganisatoren vom Gickelsberg, aus Steina 
und vom Restaurant Schwedenstein für 
Sonntag, den 27. August 2023 zu einem 
zünftigen Turmfest ein.
Ab 10.30 Uhr sorgt u.a. böhmische Blas-
musik für gute Unterhaltung, Speisen 
und Getränke sind reichlich vorhanden. 
Neben Preiskegeln und Ballwurf-Bude 
ist auch an die Kinder gedacht: ein 
Schminktisch für die Kleinen steht be-
reit, ein kostenfreies Karussell lädt zum 
Fahren ein und zum Nachmittag bietet 
die Feuerwehr Steina Rundfahrten für 
die Kinder an. Zur Kaffee-Zeit tritt der 
gemischte Chor Pulsnitz auf, Kaffee und 
Kuchen und andere Leckereien werden 
angeboten. Für Interessierte gibt es eine 
kleine Ausstellung mit historischen 
Dokumenten zu Planung und Bau des 
Schwedenstein-Turmes.
Zum Abschluss des Festtages kann am 
Lagerfeuer Knüppelkuchen gebacken 
werden. Die Organisatoren wünschen  
allen ein erlebnisreiches Fest und wir 
hoffen auf zahlreiche Besucher. (Foto: 
M. Eckardt)

 Holger Uhlmann, AG Gickelsberg

Amtsblatt etc.
Da die Zustellung der Juli-Ausgabe des 
Amtsblattes nicht in der gewohnten 
Quantität erfolgt ist (die Gründe liegen 
bei internen Umstellungen durch den 
Vertrieb), informieren wir hiermit, dass 
noch Exemplare zur Abholung im Rat-
haus ausliegen.

Amtlicher Teil
Gefasste Beschlüsse

Die in der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates am 18.7.2023 gefass-
ten  Beschlüsse können Sie auf unserer 
Gemeindewebsite www.steina-sachsen.
de unter Verwaltung- Amtliche Bekannt-
machungen einsehen.

Öffentliche Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, den 22.8.2023, fi ndet 19 
Uhr im Vereinshaus (Hauptstraße 64 in 
Steina) die nächste öffentliche Gemein-
deratssitzung statt. Die Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte ab dem 14.8.2023 
den Aushängen an den Bekanntma-
chungstafeln und der Gemeindeinter-
netseite www.steina-sachsen.de. Alle 
interessierten Bürger sind recht herzlich 
dazu eingeladen.

Öffentliche Mahnung der 
Gemeinde Steina

Die Gemeindeverwaltung Steina macht 
darauf aufmerksam, dass zum 1.7.2023 
die Hundesteuer, welche jährlich zu 
entrichten ist, fällig war. Diejenigen, 
die sich mit der Zahlung der Steuern 
an die Gemeinde Steina im Rückstand 
befi nden, werden hiermit gemäß § 13 
Sächsisches Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzt gemahnt und aufgefordert, bis 
zum 10.8.2023 ihrer Zahlungspfl icht 
nachzukommen. Bitte geben Sie bei der 
Überweisung das Kassenzeichen bzw. 
Buchungszeichen des Steuerbescheides 
an. Für diese öffentliche Mahnung wer-
den keine Gebühren erhoben. Bei einem 
weiteren Zahlungsverzug erfolgt eine 
schriftliche Mahnung mit einer Mahn-
gebühr von mindestens 8,00 Euro bis 
40,00 Euro gemäß 10. Sächsischen Kos-
tenverzeichnis. Außerdem sind Säum-
niszuschläge gemäß § 240 AO für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis i. H. v. 
1 % der auf volle 50 Euro abgerundeten 
Steuerforderungen zu entrichten. 

Termin Steuerzahlung
Wir weisen darauf hin, dass am 15. 
August 2023 die Grundsteuer A und B 
und die Gewerbesteuer für Ratenzahler 
fällig werden. Für Zahlungen an die Ge-
meinde Steina nutzen Sie bitte folgende 
Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank AG, IBAN: 
DE92 1203 0000 0001 256858, BIC: 
BYLADEM1001
Bitte geben Sie Ihr Buchungszeichen 
als Verwendungszweck auf der Über-
weisung an, damit die Zahlung richtig 
zugeordnet werden kann. Bei nicht ter-
mingerechter Zahlung erfolgt eine Mah-
nung mit entsprechender Mahngebühr 
und Säumniszuschlägen. Um zusätzliche 
Kosten zu vermeiden, können Sie uns ein 
Mandat zur Abbuchung der Forderungen 
erteilen. Formulare hierzu erhalten Sie in 
der Stadtkasse oder auf der Internetseite 
unter www.pulsnitz.de ->Rathaus ->For-
mulare/Downloads oder der Internetseite 
der Gemeinde Steina www.steina-sach-
sen.de/formulare
Bitte beachten Sie, dass nur vollständig 
ausgefüllte und unterschriebene Mandate 
berücksichtigt werden.

Nichtamtlicher Teil
 
Feuerwehr Steina sucht Verstärkung

Die Freiwillige Feuerwehr Steina steht 
personell eigentlich gut da. Immerhin 
konnten in den letzten zwölf Monaten 
vier neue Kameraden begrüßt werden: 
Sebastian Kluge machte den Schritt aus 
der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr. 
Sven Remus und Sascha Kirsten sind 

„Zuzügler“ und haben sich, nachdem bei-
de in der Vergangenheit schon in anderen 
freiwilligen Feuerwehren engagiert wa-
ren, nun für den Eintritt in ihrem neuen 
Heimatort entschieden. Frank Pester 
wiederum ist durch eine Veranstaltung 
im Ort, der Kita-Familienwanderung, 
auf das Hobby Feuerwehr aufmerksam 
geworden und konnte für das Ehrenamt 
gewonnen werden. Mit den Neuzugän-
gen liegt der Altersdurchschnitt der 36 
Kameraden und Kameradinnen nun bei 
44 Jahren. Eigentlich eine gute Bilanz. 
Doch der Blick in die nicht allzu ferne 
Zukunft bereitet der Wehrleitung Sorgen. 
In den kommenden fünf Jahren werden 
mindestens zehn erfahrene Kameraden in 
die Alters- und Ehrenabteilung wechseln 
und damit der Einsatzwehr nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Das sind fast 30 
Prozent der aktuellen Mannschaft. „Noch 
muss sich niemand Sorgen machen, denn 
noch ist die Einsatzbereitschaft unserer 
Wehr voll gewährleistet. Allerdings: Wir 
müssen jetzt reagieren, damit es auch so 
bleibt“, so Wehrleiter Tommy Prescher.
Deshalb sind die Steinaer Kameraden 
auf der Suche nach Verstärkung. Ob 
Zuzügler oder Rückkehrer, die mit Ihrem 
Eintritt in die Feuerwehr noch schneller 
Anschluss in Steina fi nden wollen, oder 
Alteingesessene – alle sind herzlich will-
kommen. Ebenfalls wichtig: Feuerwehr 
ist keinesfalls nur Männersache. Aktuell 
sind drei Frauen Teil der Wehr. „Frauen 
gehen die Dinge anders an als Männer. 
Wir könnten noch mehr von ihnen ge-
brauchen“, sagt Tommy Prescher. Die 
Feuerwehrleute treffen sich alle 14 Tage 
freitags zum Übungsdienst. An bis zu 
drei Diensten kann ganz unverbindlich 
reingeschnuppert werden. „Wir bieten 
Kameradschaft, Zusammenhalt und ein 
Hobby, das wirklich Sinn macht. Denn 
ohne Ehrenamtliche kann der Brand-
schutz in unserer Gemeinde nicht auf-
recht erhalten werden. Das fangen auch 
umliegende Gemeinden nicht ab, von 
langen Anfahrtswegen ganz zu schwei-
gen.“ (Foto: T. Prescher)

Ines Mager, FFW Steina

Pfl anzaktion in der Kita 
„Zwergenland“

Mit viel Freude und Spaß haben unsere 
Hortkinder die tollen Blumen und Kräu-
ter, gesponsort vom Blumenhaus Teuser, 
eingepfl anzt. Als Stärkung gab es nach 
getaner Arbeit noch leckere Kirschen 
von der Familie bzw. Bäckerei Wehofs-
ky aus Pulsnitz. Ganz lieben Dank dafür. 
(Foto: N. Hempel)

Nicolle Hempel, Kita „Zwergenland“

Wanderung um Steina
Liebe Neu-Steinaer und alle 
Heimatverbundene,
wir, der „Club für Steina e.V.“, laden ein 
zur Wanderung um Steina. Zusammen 
mit dem „Natur & Heimatfreunden e.V.“ 
und dem „Niedersteinaer Heimatverein 
e.V.“ wollen wir euch ein Stück eurer 
neuen Heimat zeigen und interessantes 
aus der Vergangenheit und neu Geplan-
tem erläutern. Wir treffen uns am Sonn-
tag, dem 20.8.2023, um 14 Uhr auf dem 
Kroneplatz. Unser Weg führt uns über 
den Grenzweg, zum Neuen Dorf, in Rich-
tung Finke, zum Vogelgesang und über 
die Neue Siedlung nach ca. zwei Stunden 
gemütlich zurück zum Ausgangspunkt. 
(Foto: S. Bürger)

Lutz Hönicke, Club für Steina e.V.

Bekanntmachungen aus der Verwaltungsgemeinschaft

Wir gratulieren der Jubilarin

Petra Fichte
am 18.8.2023

zum 70. Geburtstag

Amtsblatt der Gemeinde Ohorn vom 29.7.2023 Amtsblatt der Gemeinde Steina vom 29.7.2023
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Der Haushaltsausschuss des Bundestages 
hat im Juni den Weg für die Förderung 
von 162 Projekten im Rahmen des zwölf-
ten Denkmalschutz-Sonderprogramms 
bereitet. Für die Vorhaben sollen in der 
Summe 48,9 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt werden. Eines der 480 
dem Grunde nach förderfähig erschei-
nende Projekte (Gesamtvolumen ca. 180 
Millionen Euro) ist das Barockschloss 
Oberlichtenau. Die Erhaltung des Ge-

bäudes wird vom Bund mit 638.000 
Euro aus dem Etat der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien 
unterstützt. Das Geld ist für die dringend 
notwendige Sanierung des Schlossdaches 
vorgesehen. Die Fördermittel kommen 
vor allem kleinen und mittelständischen 
Bau- und Handwerksbetrieben zugute. 
Die Beteiligung des Bundes beträgt bis 
zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten.                                                PA

Stadtkultur

Im Rahmen des vom Dresdner Heide-
bogen e.V. ausgerichteten Ideenwettbe-
werbs „Kunst und Kultur trifft Tradition 
und Heimatpfl ege“ gingen zehn von 23 
eingereichten Beiträgen als Sieger her-
vor. Den 1. Platz belegte der Imkerverein 
Oberlichtenau e.V. mit seiner Konzepti-
on einer Vortrags- und Workshopreihe 
„Biene und Natur“. Das Preisgeld (5.000 
Euro) soll zur Umsetzung der Projektidee 
dienen sowie ein Zeichen der Anerken-
nung des gesellschaftlichen Engagements 
sei. (Foto: M. Eckardt)                               PA

Fortsetzung von Seite 1: Die Pulsnitz – von der Quelle bis zur Mündung (Teil 3)

Die ehemalige Knochenmühle (Nr. 112), Details zur Knochenmühle sowie Berndts Mühle (Nr. 128) (Fotos: M. Eckardt)Am 5. Juni überzeugte sich Torsten Herbst (MdB) im Beisein von Andreas Frhr. 
von Hünefeld (re.) sowie Bürgermeisterin Barbara Lüke (Mitte) vom Sanie-
rungsbedarf des Daches von Schloss Oberlichtenau (Fotos: B. Lüke, M. Eckardt)

Oberlichtenauer Wettbewerbserfolg

Die Anwohner nahe der Grundschule 
Oberlichtenau kennen es nicht anders: 
Regelmäßig musizieren dort Kinder 
und Junggebliebene; entweder im Spiel-
mannszug Oberlichtenau e.V. (SZO) 
oder im Rahmen einer Chorprobe. Seit 
kurzem ist nun auch Klaviermusik zu 
hören. Die 99 Funken Crowdfunding-
Aktion des Verein zur Förderung von 
Bildung und Erziehung in Oberlichtenau 
e.V. (VFBE) verlief erfolgreich, so dass 
die Grundschule Oberlichtenau sich 
endlich den Herzenswunsch erfüllen 

und ein Klavier beschaffen konnte zur 
musikalischen Früherziehung und für 
Musikstunden am Klavier in Kooperati-
on mit dem SZO. Zum Tag der offenen 
Tür am 7. Juni 2023 präsentierten die 
Kinder stolz ein erstes Klavierkonzert. 
Vielen herzlichen Dank an die zahlrei-
chen Spender und an die Ostsächsische 
Sparkasse Dresden, die per Co-Funding 
unterstützte. (Foto: S. Krüger)

Yvonne Michel,
VFBE Oberlichtenau e.V.

Verabschiedung von Oberlichtenauer
Ratsmitglied

In der Sitzung des Oberlichtenauer 
Ortschaftsrates vom 7. Juni verabschie-
dete Ortsvorsteherin Anja Moschke das 
langjährige Ratsmitglied Mirko Rein-
hard. Seit 2012 engagierte er sich mit 
seiner Ratsarbeit für seinen Heimatort. 
Anja Moschke dankte ihm im Namen 
des gesamten Rates herzlich dafür und 
wünschte ihm alles Gutes für den weite-
ren Lebensweg. Er schied wegen seines 
Wegzugs aus dem Rat aus. Da der Ort-
schaftsrat beschloss, den Hinderungs-
gründen des einzigen Nachrückekandi-
daten stattzugeben, bleibt der Sitz bis zur 
Neuwahl im Juni 2024 unbesetzt. (Foto: 
T. Michel) PA

Ein Klavier für die Grundschule
Oberlichtenau Bergmarathon- und Sommerlauferfolge

Auf die Höhe, durchs Moor, ins Tal. 
Holger Uhlmann (Oberlichtenau) startete 
am 24. Juni beim wohl schönsten Berg-
marathon Westösterreichs, dem Raiff-
eisen Montafon Arlberg Marathon. Die 
33,5 Kilometer lange Bergtrail-Strecke 
führte von St. Anton am Arlberg über 
das Winterjöchle in die Monthofener Ge-
meinde Silbertal. 780 Höhenmeter galt es 
vorwiegend auf den ersten 15 Kilometern 
zu erklimmen, dann ging es von 1.850 
Metern Höhe durch ein Hochmoor wie-
der hinab ins Tal. Die 212 Teilnehmer 
der perfekt organisierten Veranstaltung 
kamen aus allen Teilen Europas und aus 
Übersee. Eine tolle Stimmung herrschte 
bei der Siegerehrung im Festzelt – und 
eine ganz besondere Stimmung bei 
Holger Uhlmann: Der 65-Jährige war 
mit einer Zeit von 3:38:59 Stunden der 
Schnellste seiner Altersklasse. Weniger 
Glück hatte Markus Thomschke in Nizza. 
Aufgrund eines Infektes, welchen er sich 
einen Tag vor dem Wettkampf einfi ng, 
musste der 39-Jährige seine Teilnahme 
am Weltcup-Rennen Ironman France 
kurzfristig absagen.

Sommerlauf aufs Siegerpodest. Das 
neue schmucke Siegerpodest war einer 
der „Hingucker“ bei der 41. Aufl age 
des Oberlichtenauer Sommerlaufes am 
1. Juli. Und Amelie Thomschke, Paula 
Schäfer (beide SG Oberlichtenau) und 
Nele Hauptmann (HSV 1923 Pulsnitz) 
weihten es ein. Die drei acht- und neun 

Jahre alten Mädchen waren die Schnells-
ten ihrer Altersklasse beim 800-Meter-
Lauf (Foto: P. Thomschke). Eine ganze 
Reihe junger Sportler aus Pulsnitz und 
Umgebung war hier am Start und einige 
durften ebenfalls aufs Podest steigen: 
Lea Vacqué, Luis Nitsche, Erik Berndt, 
Elias Kassarra aus Pulsnitz, Luise Krü-
ger, Dorean Thomschke, Balduin Krahl 
aus Oberlichtenau, Robin Schöne und Jo-
nathan Anders aus Friedersdorf, Kenneth 
Fiebig aus Lichtenberg usw.

Der Fünf-Kilometer-Lauf wurde von der 
25-jährigen Deutsch-Kanadierin Melina 
Kürschner (Hamburg) dominiert, sie ließ 

den Männern mit einer Zeit von 18:27 
Minuten keine Chance. Leni Müller, 
Naemi Herzog, Marion Kunath (alle SG 
Oberlichtenau) und Christian Lau (HSV 
1923 Pulsnitz) feierten Altersklassen-
siege, Yvonne Michel (VFBE Oberlich-
tenau), Calvin Thomschke (Pulsnitz) 
und René Mitzschke (Ohorn) erreichten 
Podestplätze.

Auf dem kräftezehrenden 13-Kilometer-
Kanten über den Keulenberg setzte 
sich Markus Thomschke durch. Nach 
seiner Absage in Nizza nutzte er den 
Wettkampf vor heimischer Kulisse als 
Aufbautraining. Vereinsfreund Sven 
Kunath war der Schnellste der Alters-
klasse M40. Holger Uhlmann, der eine 
Woche zuvor beim 33,5 Kilometer lan-
gen und mit 780 Höhenmetern höchst 
anspruchsvollen Montafon Arlberg Trail 
in Österreich Altersklassensieger wurde, 
steuerte auch beim Heimrennen einen 
Altersklassensieg bei. Maik Herzog war 
als Gesamtvierter wieder ganz vorn dabei 
und erreichte wie Kornelia Pfund (beide 
aus Friedersdorf) einen Podestplatz.

Es war wiederum eine gelungene Ver-
anstaltung – woran viele Vereine und 
freiwillige Helfer des Ortes wie z.B. das 
DRK, die Imker, der SZO, der Jugend-
verein usw. ihren Anteil hatten. 

Wolfgang Bieger,
SG Oberlichtenau e.V.

Neues Ausstellungselement im Bibelland
Seit diesem Frühjahr gibt es im Bibelland 
Oberlichtenau ein neues Ausstellungs-
element: die Nachbildung einer Synago-
ge. Ursprünglich für die Kindermeile des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages 
in Dresden 2011 vom damaligen Oßlin-
ger Diakon Matthias Hampel gebaut, er-
lebte diese Synagoge nach ihrem Einsatz 
in Dresden einen Dornröschenschlaf. 
Nun steht das Modell in der Bibelland-
scheune und zeigt in ansprechender und 
kindgemäßer Form alles, was zu einer 
echten Synagoge dazu gehört – bis hin 
zum Thora-Schrein mit herausnehmbarer 
Modell-Thora. Das Objekt bietet laut 
Geschäftsführer Maik S. Förster (Foto: 
M. Eckardt) die Möglichkeit, Unter-
richtsthemen wie z.B. „Einführung in das 
Judentum“ im Rahmen der Fächer Ethik 
und Religion besonders anschaulich erar-
beiten zu können.                                 PA

1986 wurde der Mühlenbetrieb 
eingestellt.
In der Werkstatt des Webstuhlbauers 
Emil Gäbler (heute Pulsnitztalstraße 
92) wurden die Maschinen ebenfalls mit 
Wasserkraft angetrieben. Das ziemlich 
hoch angestaute Wasser bei „Stuhlbau-
ers“ bot den Kindern im Sommer eine 
Badegelegenheit.
Ein unterschlächtiges Wasserrad lief 
auch im Richterschen Grundstück (heute 
Alwin-Richter-Weg 12). Dass die um 
1814 errichtete Leinen- oder Stoffpresse 
mit Wasserkraft betrieben wurde, wäre 
vorstellbar. In einer Schuldverschrei-
bung aus eben diesem Jahr wird das „neu 
erbaute Mandelhaus“ erwähnt. Später 
dürften Maschinen der Färberei mit Was-
serkraft angetrieben worden sein. Das 
Wasserrecht erlosch 1934, der Mühlgra-
ben wurde verfüllt.
Die Niedermühle (heute Mühlenbäcke-
rei E. Thieme, Pulsnitztalstr. 98, Abb. 
8) wurde nach 1839 erbaut. In diesem 
Jahr erhielt Adolf Heinrich Gräfe von 
der Gemeinde Oberlichtenau das Grund-
stück. Die Gerichtsherrschaft erteilte die 
Konzession zum Bau und Betrieb einer 
Mühle. 1938 erwarb Richard Thieme die 

Mühle mit Bäckerei von Hermann Schö-
ne. 1979 übernahm sein Sohn Ehrenfried 
Thieme die Mühle mit Bäckerei. Er starb 
2014. Seine Tochter Annett Thieme be-
treibt das Bäckerhandwerk noch heute. 
Wasserrad, Technik und Mühlgraben 
verloren im Laufe der Zeit ihre Funkti-
on und wurden deshalb ausgebaut bzw. 
verfüllt.
Weiter fl ussabwärts (heute Pulsnitztal-
straße 112) wurde bis 1935/36 eine Kno-
chenmühle mit Wasserkraft angetrieben. 
Dazu war die Pulsnitz in diesem Bereich 
auch angestaut. Das gemahlene Kno-
chenmehl fand Verwendung als Dün-
ger und Futterzusatz. Es war auch ein 
wichtiger Grundstoff für die Herstellung 
von Seifen, Leim und Bohner- sowie 
Kerzenwachs.
Berndts Mühle in Niederlichtenau (heute 
Pulsnitztalstraße 128) besteht schon min-
destens seit Ende des 17. Jahrhunderts. 
1790 stellten die Pulsnitzer Weißgerber 
bei der Gerichtsherrschaft in Oberlichte-
nau den Antrag in der Niederlichtenauer 
Mühle eine Gerber-Walke einbauen zu 
lassen. Dies wurde dem Müller Johann 
Christoph Wustmann genehmigt. In den 
Kaufverträgen aus der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts wurde die Mühle dann 
bestehend „aus einem Mahlgang nebst 
Ölschlag und Gerber-Walke“ beschrie-
ben. 1898 kaufte Max Richard Berndt 
die Mühle. In den 1980er Jahren wurde 
das Mühlengebäude in ein Wohnhaus 
umgebaut.
Blättert man im Wasserbuch für Ober-
lichtenau, sind zudem zahlreiche Schöpf-
treppen zur Wasserentnahme für die An-
wohner eingetragen. Und natürlich gab es 
auch viele Einleitungsrechte für Abwäs-
ser von Fabriken und Privathaushalten.
Die Angaben sind entnommen dem Buch 
„Oberlichtenau einst und jetzt von 1999“, 
der „Häuserchronik von Oberlichtenau“, 
erschienen zwischen 2010 und 2015, den 
„Gerichtshandelsbüchern von Oberlich-
tenau und Niederlichtenau“, die online 
abrufbar sind und dem „Wasserbuch für 
Oberlichtenau“, welches im Staatsfi lial-
archiv Bautzen im Bestand 50086 Was-
serbauamt Bautzen unter der Nummer 
76 vorhanden ist. Anm. der Red.: Teil 
1 von „Die Pulsnitz – von der Quelle bis 
zur Mündung“ erschien in PA 4/2022, 
Teil 2 in PA 7/2022.

Anja Moschke,
Heimatverein Oberlichtenau e.V.

Fördermittel für Schloss Oberlichtenau
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Pulsnitz vor 100 Jahren

 Die Ereignisse im Spiegel des Wochenblattes: August 1923

Kalenderblatt August: Historische Orte — Restauration zum
Polzenberg - „Happelschänke“

Historische Aufnahme sowie Zeitungsannonce der „Happelschänke“ genannten Restauration zum Polzenberg.

Die erste Adresse der „Restauration zur Stadtbrauerei“ war Polzenberg 13 (links), die letzte Waldstraße 7 (rechts). Die 
Werbung für die „Happelschänke“ am Haus Polzenberg Nr. 15 (mittig) ist heute noch sichtbar. (Fotos: M. Eckardt)

Heimatgeschichte

2022662

Versorgungslage
In Kamenz wurde zur Sicherstellung der 
Lebensmittelversorgung der Bevölkerung 
unter allen Gemeindevertretern folgendes 
vereinbart: Die Fleischversorgung darf 
unter Ausschaltung allen Zwischenhan-
dels nur noch über die Fleischer erfolgen. 
Um die Brotversorgung zu sichern, be-
schlagnahmen die Gemeinden bei ihren 
Landwirten die Mengen Getreide, die 
notwendig sind, um eine Katastrophe zu 
verhindern. Der Verkauf von Butter und 
Eiern an Händler darf nur dann stattfi n-
den, wenn dieselben mit einem Ausweis 
des Kontrollausschusses versehen sind. 
Der Bedarf an Kartoffeln wird durch die 
Gemeinden, Genossenschaften und Händ-
ler gedeckt. Zum Ankauf beim Erzeuger 
werden nur die Händler zugelassen, die 
einen entsprechenden Ausweis vorlegen 

können.
In Pulsnitz fand am 14. August 1923 – wie 
in vielen Orten der Oberlausitz auch – eine 
Demonstration gegen Teuerungen statt. 
Die Leute versammelten sich vor dem 
„Herrenhaus“ und zogen dann nach der 
Meißner Seite, um hier unter Mitwirkung 
des Gemeindevorstandes von Pulsnitz 
M. S. und einigen Mitgliedern des Kont-
rollausschusses bei den Landwirten nach 
Lebensmitteln und schlachtreifem Vieh 
Ausschau zu halten. Auch in Großröhrs-
dorf und Bretnig fanden Kontrollen statt, 
die alle ruhig und sachgemäß verliefen. 
Die Lebensmittelpreise wurden mehrmals 
wöchentlich von der Amtshauptmann-
schaft neu festgelegt. Der Preis für einen 
Liter Milch stieg im August 1923 von 
5.400 auf 92.000 Mark, das Zweipfund-
brot von 5.460 auf 55.270 Mark und die 

Semmel von 550 auf 5.500 Mark. Da sich 
der Lederpreis enorm erhöht hatte, baten 
die Schuhmacher ihre Kunden, das Leder 
für die Schuhreparaturen möglichst selbst 
mitzubringen.
 

Aus der Geschäftswelt
Der Gastwirtsverein Pulsnitz und Umge-
bung teilte mit, dass ab dem 31. August 
1923 das Glas Helles Bier einheitlich 
150.000 Mark kosten muss. Die Vertreter 
Alfred Höntsch, Arno Baldauf, Georg 
Hommel und Fritz Iske aus Pulsnitz boten 
ihre Versicherungen gegen Aufruhr, Plün-
derungen und Tumultschäden mit einer 
großen Annonce an.

Veranstaltungen
Am 19. August veranstaltete der Radfahr-
club „Phönix“ ein Straßenrennen um den 

großen Industriepreis von Pulsnitz. Auf 
der Strecke über 130 km von Pulsnitz 
nach Königsbrück, Dresden, Radeberg, 
Großröhrsdorf, Bischofswerda, Bautzen, 
Kamenz mit Ziel in Pulsnitz starteten trotz 
schlechten Wetters fast 100 Fahrer. Am 
22. August fand in Pulsnitz eine öffentli-
che Versammlung des Allgemeinen Deut-
schen Impfgegnerverbandes, Ortsgruppe 
Oberlichtenau, statt. Die Anwesenden 
forderten in einer Resolution an die Ab-
geordneten des Wahlkreises die Aufhe-
bung des Impfzwanges. Die Sitzung der 
Kirchgemeindevertreter am 27. August 
hatte als Haupttagesordnung die schwere 
fi nanzielle Not der Kirchgemeinde. Die 
Gehälter für August konnten nur zum Teil 
ausgezahlt werden. Dadurch mussten die 
drei Geistlichen bereits seit einer Woche 
ein anderes Arbeitsverhältnis aufnehmen.

Was sonst noch interessierte
Unter den Viehbeständen des Landwirtes 
und Viehhändlers Richard Menzel auf 
der Schießstraße in Pulsnitz brach die 
Maul- und Klauenseuche aus. Das Ge-
höft wurde zum Sperrgebiet erklärt. Aus 
dem unweit der Firma Mattick auf der 
Kamenzer Straße bestehenden Lager der 
Firma A. R. Oswald (Ohorn) wurde ein 
eisernes Benzinfass gestohlen. Für die 
Wiedererlangung wurde eine Belohnung 
von 20 Millionen Mark ausgesetzt. In Els-
tra erkrankten in Folge des Genusses von 
minderwertigem Fleisch (Gewiegtes) fast 
einhundert Personen. Bei den ärztlichen 
Untersuchungen wurde Fleischvergiftung 
als Ursache festgestellt.

Andreas & Michael Schieblich,
Pulsnitzer Heimatverein e.V. 

Das heutige Grundstück Polzenberg 1 
wurde in den alten Flurbüchern unter 
der Brandkatasternummer 75 bzw. Flur-
buchnummer 310 geführt. Der Eigentü-
mer war Carl Theodor Seifert. Er besaß 
das Grundstück schon vor 1880 und war 
von Beruf Sattler und Wagenbauer und 
gleichzeitig Restaurateur (Restaurants-
besitzer). Im Mai 1890 erschien folgen-
des Zeitungsinserat:

„Geschäftseröffnung: Einem hoch-
geehrten Publikum von Pulsnitz und 
Umgebung erlaube ich mir ergebenst 
anzuzeigen, dass ich das hier am Pol-
zenberg gelegene Seifert´sche Restaura-
tionsgrundstück käufl ich übernommen 
und in demselben nebst Restauration 
eine Fleischerei eingerichtet habe. In-
dem ich stehts bemüht sein werde, die 
mich Beehrenden nur mit guter Ware 
bei billigsten Preisen zu bedienen, bitte 
ich mein Unternehmen gütigst unterstüt-
zen zu wollen. Hochachtungsvoll, Paul 
Arnold“

Paul Gustav Arnold verkaufte 1905 
Fleischerei und Gaststätte an den Flei-
schermeister Oswin Gräfe und seine 
Frau. Diese warben damit, dass die 
Lokalität früher auch „Happelschänke“ 
genannt wurde. Es sollen auch noch bis 
nach 1945 Pferdefl eischspeisen auf der 
Speisekarte gestanden haben, jedoch 
besaß Herr Gräfe keine Konzession 
zum Schlachten von Pferden. Das durf-
ten nur Rossschlächter – in Pulsnitz 
zu dieser Zeit Rossschlächterei Urban 
und in unmittelbarer Nachbarschaft die 
Rossschlächterei Ackermann, später 
Reißmann. Diese hatten ihre Schlacht-
häuser außerhalb der Stadt am Sieges-
berg. Das Fleisch konnten sie in späterer 

Zeit auch innerhalb der Stadt herrichten 
und vermarkten und auch an Gaststätten 
verkaufen. Aus dieser Zeit stammte 
auch die Firmierung: „Restauration 
zum Polzenberg – Eigene Fleischerei 
und Frühstücksstube“. Selbst im klei-
nen Vorgarten standen noch Biertische. 
Wenn man das Grundstück heute sieht, 
kann man nur staunen, wo das alles 
Platz hatte. Oft wird angenommen, dass 
das angrenzende, hohe Gebäude auch 
zur Fleischerei und Wirtschaft gehörte, 
zumal (als dieses Haus noch nicht so 
desolat war) an seiner Hauswand ein 
großes Graffi ti für „Gräfens Gasthaus 
zum Polzenberg“ warb. Dieses Gebäude 
gehörte aber bis 1947 dem Gemischt- 
und Grünwarenhändler Gustav Petzold. 
Oberhalb von Gräfens an der Quergasse 
hatte der Materialwaren- und Holzhänd-
ler Ernst Kretschmar sein Grundstück. 
Lina Kretschmar handelte noch bis 
1964 mit Lebensmitteln und betrieb eine 
Wäschemangel.

Von Oswin Gräfe übernahm 1940 sein 
Sohn Fritz die Fleischerei. 1948 wird 
wieder ein „Gasthof zum Polzenberg“ 
erwähnt. Als 1955 Johann Fritz Gräfe 
mit seiner Familie die DDR verließ, 
erwarb der Gersdorfer Fleischermeister 
Heinz Megel das Grundstück Polzen-
berg 1 und führte die Gastwirtschaft erst 
einmal weiter. Ein Jahr später erfolgten 
die endgültige Schließung und der Um-
bau zum Wohnhaus. Heinz Megel über-
nahm die HO-Fleischerei im Objekt: 
„Hotel Stadt Dresden“.

Da die Geschichte zur „Restauration 
zum Polzenberg“ etwas kurz ist, noch 
ein paar Bemerkungen zu den weiteren 
Gaststätten auf dem Polzenberg, dem 

ältesten Stadtteil von Pulsnitz: Im heu-
tigen Grundstück Polzenberg 13 gab es 
bis 1890 eine „Restauration zur Stadt-
brauerei“. Pächter war Alfred Schäfer. 
Er warb mit überbauter Kegelbahn 
und französischem Billard. Der Name 
„Stadtbrauerei“ bedeutete nicht, dass 
hier selbst gebraut wurde, sondern dass 
die Wirtschaft der Stadtbrauerei gehör-
te. Das geschah, wenn der ursprüngliche 
Inhaber seine Schulden an die Stadtbrau-
erei nicht mehr bezahlen konnte. Wahr-
scheinlich wurde 1890 die Wirtschaft 
in dem Grundstück ganz geschlossen, 
betrieb der Hauseigentümer doch im 
gleichen Grundstück eine Tischlerei und 
hatte noch mehrere Mieter. Im gleichen 
Jahr wird Alfred Schäfer Pächter der 
„Restauration zur Stadtbrauerei“, aber 
dieses Mal auf der heutigen Waldstraße 
7. Hier ist bereits die Braugenossen-
schaft Pulsnitz Grundstückseigentümer. 
Alfred Schäfer zieht weiter und wird 
1893 Pächter des Schützenhauses. Die 
„Stadtbrauerei“ übernahm Karl Wenzel 
und wurde später auch Hauseigentümer. 
Um 1910 wurde aus dem „Restaurant 
zur Stadtbrauerei“ die „Herberge zur 
Heimat“. Familie Wenzel stieg später 
(bis zur Enteignung 1948) unter dem 
Namen „Wäsche-Wenzel“ erfolgreich 
in das Textilgeschäft ein.

Andreas & Michael Schieblich,
Pulsnitzer Heimatverein e.V.

Belege: Pulsnitzer Anzeiger; Adressbü-
cher 1890-1926; Staatsfi lialarchiv Baut-
zen: Grundbücher von Pulsnitz; Familie 
Megel; Zeitzeugen; Bilder: Familie Foto 
Kahle, Archiv Heimatverein
Kalendertexte auch unter http://kalen-
der.pulsnitzer-heimatverein.de
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Am 12. und 13. August lädt der Reit- und 
Fahrvereins Pulsnitz e.V. (RFV) alle 
Interessierten zu seinem 24. Reit- und 
Fahrturnier auf den Reitplatz an der 
Bachstraße 69 in Pulsnitz ein. Wettbe-
werbe in nahezu allen Disziplinen des 
Pferdesports locken inzwischen nicht 
nur Teilnehmer aus unserem Landkreis, 
sondern aus ganz Sachsen und den an-
grenzenden Bundesländern an. 
Auch das Rahmenprogramm am gesam-
ten Wochenende lässt kaum Wünsche 
offen. Unsere kleinen Besucher können 
sich auf der Hüpfburg austoben und an-
schließend an der Malstraße und beim 
Kinderschminken erholen. Für das leib-
liche Wohl ist bestens gesorgt – egal ob 

man sich das Kochen zum Mittag sparen 
oder Kaffee und Kuchen genießen möch-
te. Am Sonnabend wird es u.a. Wettbe-
werbe im Dressur- und Geländefahren, 
Geschicklichkeit und Führzügelreiten 
geben.
An Samstagabend haben wir die Band 
„BlechWiese“ zu Gast, die ihr fünf-
jähriges Jubiläum bei uns im Festzelt 
ausgiebig feiern möchte. Und dazu sind 
alle recht herzlich eingeladen, es ist eine 
öffentliche Veranstaltung für jedermann, 
der gerne einen schönen Abend mit uns 
verbringen möchte. Der Sonntag hält 
ein spannendes Programm mit Dressur-, 
Spring- und Geländereiten, Hindernis-
fahren und dem Wettbewerb um das 

schönste Schaubild bereit. Außerdem 
werden die Kreismeister im Fahren ge-
ehrt. Wer nun neugierig geworden ist, ist 
herzlich eingeladen uns am 12. und 13. 
August zu besuchen. (Foto: M. Eckardt)

Jana Lunze,
Reit- und Fahrverein Pulsnitz e.V.

PS: Sollte uns jemand unterstützen wol-
len, kann er sich gerne mit uns in Verbin-
dung setzen. Da unsere Vereinsmitglie-
der gerne selbst an den Wettbewerben 
teilnehmen möchten, sind wir immer auf 
der Suche nach Helfern (auch ohne Pfer-
deerfahrung!). Also – bei Interesse nicht 
zögern, sondern einfach melden!

20
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Taxibetrieb Schreier
Krankenfahrten für alle Kassen

Taxi- und Mietwagen
Pkw und 2 Kleinbusse bis 8 Personen

Tag und NachtTag und Nacht
Lichtenberger Straße 3 - 01896 Pulsnitz

Tel.: 03 59 55 / 4 44 48

Bestattungsinstitut Uwe Schuster
Inh.: M. Klöber

Tag & Nacht: (035952) 31 76 6

Meisterbetrieb

Rathausstraße 4 / 01900 Großröhrsdorf

www.bestattungsinstitut-schuster.de

Filiale 01896 Pulsnitz
Robert-Koch-Straße 6a
Tel.: 035955/ 72 59 8

Filiale 01477 Arnsdorf
Hauptstraße 11

Tel.: 035200/ 24 67 4

2014396

Spannende Wettbewerbe: 24. Reit- und Fahrturnier des RFV Pulsnitz

Foto: M. Eckardt

Stadtkultur  Anzeigen
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In jedem Ende steht ein Anfang

Telefon: 03 59 55 - 77 47 40  Bereitschaft sdienst: 0172 - 270 76 28
Julius-Kühn-Platz 14  01896 Pulsnitz

2014358

Bestattungsinstitut Jürgen Schilder

Bernardo Nicolai Immobilien GmbH
Zum Kirchberg 1, 01900 Großröhrsdorf,

Telefon 035952 / 288 099, Mobil: 0170 / 55 61 917
e-mail: post@nicolai-immobilien.de, www.nicolai-immobilien.de

2023674

Ihr Immobilienmakler (IHK)
Profi tieren Sie von meiner professionellen Beratung,

Bewertung und Vermarktung Ihrer Immobilie.
Gern stehe ich Ihnen zur Verfügung.

2018654

2019661

2014401

2017646

Brillenglanz
Inh.: Roxana Johne

Montag - Freitag: 9-18 Uhr

Julius-Kühn-Platz 7, 01896 Pulsnitz
Telefon: 035955/777255

Mail: pulsnitz@brillenglanz.com

Unsere Öff nungszeiten

Federn, Gold und Seidentücher
bestimmen die neue Kollektion von 
CCS.
CCS fertigt Brillen die einzigartig und 
damit stets Unikate sind.
Die lebhaften Farben der Fassungen aus 
Zelluloseacetat entstehen durch Einar-
beitung von Stoffen aus reiner Seide in 

Kombination mit dehydrierten Blumen, 
Ähren, Blättern und bunten Vogelfe-
dern. Alles absolut natürlich! Dieser 
Prozess wird ausschließlich in hoch-
wertiger Handwerksarbeit ausgeführt. 
Etwaige Schatteneffekte, Farbunter-
schiede oder minimale Abweichungen 

sind eine Besonderheit dieser Produkte 
und machen jede Brille zum handwerk-
lichen Meisterstück.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
kommen Sie doch vorbei und fi nden Sie 
ihr ganz persönliches Unikat.

Anzeigen
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In Sonnenbrillen sind nicht nur Mode, 
sondern vor allem Schutz vor Überblen-
dung und UV Licht. Verspiegelungen 
auf der Glasvorderseite in Blau, Silber, 
Gold oder Grün sind modischer Gag 
und Funktion in einem. Bei direkter 
Sonneneinstrahlung erhöhen Verspie-
gelungen die Absorption der Gläser 
um bis zu 20 % und beinhalten gezielte 
Kontrastverstärkungen je nach Farb- und 
Verspiegelungskombination. Im Bereich 
der Sportoptik sind Verspiegelungen seit 
Jahren eine unverzichtbare Möglichkeit, 

Langebrück&DD-Klotzsche
Kundenparkplätze kostenfrei

01465 Langebrück
Dresdner Straße 4-7,
Tel. (03 52 01) 7 03 50

Dresden Klotzsche
Königsbrücker Landstraße 66,
Tel. (03 51) 8 90 09 12

www.hahmann-optik-art.de
Aussehen in PerfektionHahmann Optik ist Zeiss Zeiss Relaxed Vision Experte 2020/21

30 Jahre Hahmann Optik

- Anzeige -

20
14

39
5

Sehen in neuen Dimensionen

Geschütze Augen - Entspanntes Sehen
30 % auf alle Sonnenbrillen

Gleitsicht Sun ab 179,00 pro Glaspaar
Einstärken ab 45,00 pro Glaspaar

Mehrwert - Brillen
mit 50% Mehrbrillenrabatt

30 Jahr Hahmann Optik

30 Jahre Hahmann Optik in Langebrück
Ich sehe was – was Du nicht siehst!

Sehen pur im Sommer – mit Hahmann Optik und Zeiss Relaxed Vision

Niels Hahmann
Hahmann Optik GmbH

Zeiss Relaxed Vision Experte  2022
 01465 Langebrück, Dresdner Str. 4-7, 
Telefon 03 52 01/7 03 50
 01109 Dresden, Königsbrücker Land-
straße 66, Telefon 03 51/8 90 09 12

Anzeigen
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das Sehen auf schnell wechselnde Licht- 
und Kontrastverhältnisse anzupassen.
Das alles gilt besonders bei Sonnenbrillen 
für Kinder und Jugendliche. Bei denen 
sind Sonnenbrillen echte Schutzbrillen. 
Auf Grund der klaren Augenstruktur sind 
Kinderaugen besonders gefährdet gegen 
UV Strahlung.
Sonnenbrillen und Sportfunktionsbrillen 
sind auf Grund Ihrer 100 % UV Absorp-
tion immer Schutzbrillen - ein Muss bei 
allen Aktivitäten am Wasser und in den 
Bergen.

Sonnenbrillen in individueller Glas-
stärke reduzieren zusätzlich Streulicht 
komplett.
Eine vorhandene Nahunterstützung mit 
beachteter Trittsicherheit ist zusätzliche 
Sicherheit und Komfort.
Mit allen Vorzügen von Zeiss Relaxed 
Vision schaffen wir gemeinsam Sehen in 
neuen Dimensionen. 
Testen Sie uns und unverbindlich Ihre 
Augen am Zeiss I.-Profi ler. Wir zeigen 
Ihnen die Möglichkeiten und beraten Sie 
gern. 

Bitte beachten sie unsere veränderten 
Öffnungszeiten:
Mo – Fr.:  10 – 13    14 – 18 Uhr
Samstag:    9 – 12

Weitere Informationen auch zur 
Terminvereinbarung.

www.hahmann-optik-art.de.
www.hahmann-optik-sport.de 

Bitte vereinbaren Sie unter den Ge-
schäftsnummern Ihren persönlichen Ter-
min. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

2021634

Zwei linke Hände?
Keine Zeit? Keine Lust?

Da werden Sie geholfen.
Helfer in Haus – Hof – Garten

Zwei linke Hände?
Keine Zeit? Keine Lust?

Da werden Sie geholfen.
Helfer in Haus – Hof – Garten

Schulenburg
0152 34 20 53 74 20
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An der Walke 2, Tel.: 03 59 55/4 05 32
Vorläufi ge Öffnungszeiten

feste Schließtage:
Dienstag und Mittwoch

1.7. bis 10.9.: 11 bis 19 Uhr 
(zusätzliche Schließtage: aktu-

elle Aushänge beachten!)

Eintritt
Erwachsene: 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro
Feierabend-/Kurzbader: 2,50 Euro, 
ermäßigt 1 Euro
Gruppenermäßigung Eintrittspreis 
pro Person: 2 Euro
Bonuskarte für 30x Baden: 75 Euro, 
ermäßigt 40 Euro
Freier Eintritt für Inhaber der Sächsi-
schen Ehrenamtskarte sowie für Hanse-
fi t-Mitglieder. (Foto: M. Eckardt)

Anmeldung für Krankentransport: 0 35 71/1 92 22
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 11 61 17
Mo, Di, Do 19-7 Uhr; Mi, Fr 14-7 Uhr; Sa, So 24 Stunden
Zahnärzte:  Sonnabend, Sonn- und Feiertag 9-11 Uhr
Sprechzeiten Sonnabend, Sonn- und Feiertag 9-11 Uhr
Rufbereitschaft besteht an dem jeweiligen Tag von 7 Uhr bis zum darauf 
folgenden Tag 7 Uhr.
Notdienstkreis Kamenz/Radeberg 
Die Notdienste werden über eine Plattform auf der Website www.zahnaerz-
te-in-sachsen.de festgelegt und nur für vier Wochen veröffentlicht, so dass zum Mo-
natsende an dieser Stelle keine Notdienste mehr bekanntgegeben werden können.
 29.-31.7. Praxis Ulrich Just, Am Markt 16, Elstra, 03 57 93/52 79
 5.-7.8. Dr.med.dent. Kathrin Langowsky, Markt 4, Radeberg, 0 35 28/45 57 90
 12.-13.8. Dipl.-Stom. Aclana Bartz, Lessingplatz 19, Kamenz, 0 35 78/30 46 25
 13.-14.8. Dr.med.dent. Marcus Leineweber, Schulstr. 12, Ohorn, 03 59 55/4 52 33
Apotheken — Dienstbereitschaftskreis Radeberg/Kamenz 
Ständige Notdienstbereitschaft, der Dienst endet 8 Uhr des nächsten Tages.
 29.7.,16., 17.8. Stadt-Apotheke, Kamenz, Markt 15, 0 35 78/30 41 30
 30.7., 18.8. Löwen-Apotheke, Königsbrück, Markt 9, 03 57 95/4 23 38
 31.7., 19.8. Apotheke im EKZ, Königsbrück, Weißbacher Str. 28, 03 57 95/2 86 64
 1., 20.8. Löwen-Apotheke, Radeberg, Badstraße 17, 0 35 28/44 22 28
 2., 21.8. Elefanten Apotheke, Radeberg, Röderstraße 1, 03 59 28/44 78 11
 3., 22.8. Heide-Apotheke, Radeberg, Schiller-Straße 95a, 0 35 28/44 27 70
 4., 23.8. Mohren-Apotheke, Radeberg, Hauptstraße 4, 0 35 28/44 58 35
 5., 24.8. Marien-Apotheke, Elstra, Parkgasse 2, 03 57 93/8 30
 6., 25.8. Elefanten Apotheke, Großröhrsdorf, Mühlstraße 1, 03 59 52/5 89 15
 7., 26.8. Ost-Apotheke, Kamenz, Oststraße 45, 0 35 78/30 12 66
 8., 27.8.  St.-Sebastian-Apotheke, Panschwitz-Kuckau, Mittelweg 5, 03 57 96/97 33 10
  Linden-Apotheke, Langebrück, Liegauer Straße 6, 03 52 01/7 00 11
 9., 28.8. Stadt-Apotheke, Großröhrsdorf, Walter-Rathenau-Straße 3, 03 59 52/3 30 31
 10., 29.8. Hirsch-Apotheke, Ottendorf-Okrilla, Radeburger Straße 7, 03 52 05/5 42 36
 11., 30.8. Arnoldis-Apotheke, Arnsdorf, Niederstraße 14, 03 52 00/25 60
  Ahorn-Apotheke, Schwepnitz , Schulstraße 2 , 03 57 97/7 37 96
 12., 31.8. Löwen-Apotheke, Pulsnitz, J.-Kühn-Platz 17, 03 59 55/7 23 36
 13.8. Robert-Koch-Apotheke, Pulsnitz, Robert-Koch-Straße 3, 03 59 55/4 52 68
 14.8. VITAL Apotheke, Ottendorf-Okrilla, Poststraße 2, 03 52 05/5 99 15
 15.8. Apotheke am Forst, Kamenz, Willy-Muhle-Straße 32, 0 35 78/31 80 20
 Tierärztlicher Bereitschaftsdienst — für die Bereiche Arnsdorf, Großröhrsdorf, 
Langebrück, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Schönfelder Hochland und Wachau
(werktags 18–8 Uhr und Sa. + So. ganztägig, nur nach tel. Anmeldung!) 
 28.07.-04.08. Dr. Obitz, Weixdorf, Tel. 0351/8 80 62 35
 04.08.-11.08. TA Kubiessa, Ottendorf- Okrilla, Tel. 03 52 05/7 33 88
 11.08.-18.08. Dr. Obitz, Weixdorf, Tel. 0351/8 80 62 35
 18.08.-25.08. TÄ Junkert, Radeberg, Tel. 01 60/1 25 29 84
 25.08.-01.08. DVM Jakob, Radeberg, Tel. 0 35 28/44 74 57 & 01 71/8 14 77 53
Für den Bereich Kamenz, Königsbrück, Panschwitz
(Wechsel immer freitags 18 Uhr)
  28.07.-04.08. Kleintierpraxis Weißbach, 03 59 55/4 47 39
  Tierarztpraxis Panschwitz 03 57 96/9 64 38
 04.08.-11.08. Dr. Hoffmann, Kamenz, 0 35 78/30 77 56 & 0171/6 21 08 07
 11.08.-18.08. VetaLife - Tierarztpraxis Kamenz, Tel. 0 35 78/30 23 77
 18.08.-25.08. DVM Wackernagel-Thijssen, Schmorkau, 03 57 95/4 21 95
 21.08.-25.08. TÄ Brand, Reichenau, 03 57 95/36 07 97
 25.08.-01.09. Dr. Richter, Biehla 0 35 78/30 83 95
  Kleintierpraxis Weißbach, 03 59 55/4 47 39

Diakonie Sozialstation
Kranken- und Altenpfl ege Pulsnitz und Königsbrück, Pfl egedienstleiterin Anne-Ka-
thrin Lösche, Telefon 03 57 95/2 89 80, Allgemeine soziale Beratung Pulsnitz, 
Sprechzeit: Dienstag 9 bis 16 Uhr, Ansprechpartner: Benjamin Lederer, Termine 
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung: 0 35 78/38 54 40

Pfl egemobil Pulsnitz GmbH, Bahnhofstraße 1, Tel. 77 65 25
Pfl egedienstleiterin Lisanne Schöne, Hausbesuche und allgemeine Pfl egeberatung, 
Termine nach Vereinbarung, 24-Stunden-Erreichbarkeit, Hausnotruf

Pfl egedienst Pulsnitztal, Böhmisches Eck 1, Tel. 2 05 00
Pfl egedienstleiterin Diana Kießig, Pfl ege- und Betreuungsberatung nach telefo-
nischer Terminabsprache, 24-Stunden-Erreichbarkeit

Häusliche Pfl ege Ilka Seifert, Mittelstraße 30, Tel. 4 47 85
Termine nach Vereinbarung

Ambulanter Pfl egedienst Ohorn, Hauptstraße 37a, Tel. 75 52 55
Ihre Ansprechpartnerin im Therapie- & Pfl egezentrum Westlausitz: Nicole Obstoj
Termine: Dienstag 10-12 Uhr

Ev.-Luth. Pfarramt St. Nicolai Pulsnitz, Kirchplatz 1, Tel. 7 23 55
06.08. Oberlichtenau 08.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Grüner
 Ohorn 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Franz
 Friedersdorf 10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde
13.08. Friedersdorf 09.00 Uhr Gottesdienst mit AM
20.08 Ohorn 09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Grüner
 Friedersdorf  10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde
 Oberlichtenau 10.15 Uhr Gottesdienst mit AM
27.08. Pulsnitz 10.15 Uhr Familiengottesdienst zum Schulanfang
Pfl egeheim Pulsnitz (Wettinplatz): 1. Mittwoch im Monat jeweils 15:15 und 16 Uhr
Pfl egeheim Pulsnitz (Böhmisches Eck): Donnerstag, 14-tägig in den ungeraden Wo-
chen, 10.00 Uhr

Jesus-Gemeinde – Standort Pulsnitz – Turnhalle GS Pulsnitz
20.08. 10.00 Uhr  Schuleingangs-Gottesdienst
27.08. 10.00 Uhr  Gottesdienst
31.07., 06.,13.08., jeweils 10.00 Uhr  Sommerpause 
weitere Info’s unter www.jgdresden.de/pulsnitz und pulsnitz@jgdresden.de

Redaktionstermine des Amtsblattes „Pulsnitzer Anzeiger“ für das Jahr 2023 
(Ausgabe: Anzeigenschluss/Redaktionsschluss/Erscheinungstag)

August: 14.7./18.7./29.7.; September: 18.8./22.8./2.9.; Oktober: 15.9./19.9./30.9.; 
November: 13.10./17.10./28.10.; Dezember: 10.11./14.11./2.12.; Januar 2024: 
15.12./19.12./30.12.

Notruf für Rettungsdienst/Feuerwehr 112
Krankentransport, Kassenärztlicher Not-
falldienst                             0 35 71/1 92 22
Polizei-Notruf                                110
Polizeirevier Kamenz
Poststraße 4 0 35 78/35 20
Polizeistandort Großröhrsdorf
Rathausplatz 1, Zimmer 32     03 59 52/38 30
Sorgentelefon:           08 00/1 11 01 11
Telefon-Seelsorge:          08 00/1 11 02 22
Frauenschutzhaus Bautzen: Beratung und 
Aufnahme rund um die Uhr    0 35 91/4 51 20
Störungs-Rufnummern:
Erdgas:                            03 51/50 17 88 80
Strom:                             03 51/50 17 88 81
Internet & Telefonie:        08 00/5 07 51 00
SachsenNetze GmbH
Service-Telefon:               08 00/0 32 00 10
E-Mail: Service-Netze@SachsenEnergie.de 
Internet:                    www.sachsen-netze.de
SachsenEnergie AG
Service-Telefon:                  08 00/6 68 68 68 
E-Mail:  service-enso@SachsenEnergie.de
Internet: (ENSO-Produkte)       www.enso.de
Wasserversorgung: Wasserversorgung 
Bischofswerda GmbH, 01877 Bischofs-
werda, Belmsdorfer Straße 27, Tel: 
innerhalb der Dienstzeiten:  0 35 94/77 70, 
außerhalb der Dienstzeiten: 0173/39796 96
Abwasser: AZV Obere Schwarze Elster, 
An den Stadtwerken 2, 01917 Kamenz; 
zentraler Havariedienst ewag.kamenz Tel: 
0 35 78/37 73 77
Wärmeversorgung: zentraler Havarie-
dienst ewag Kamenz Tel: 0 35 78/37 73 77 
Zentrale Leitstelle in Hoyerswerda
Straßenmeisterei Königsbrück (zustän-
dig für Kreis- und Staatsstraßen): Im Erlicht 
18, Tel: 0 35 91/5 25 16 69 40

Pfefferkuchenmuseum,
Pulsnitz-Information

Am Markt 3, Telefon 4 42 46
Aktuelle Infos auf der Internetseite unter: 
www.pulsnitz.de. 
Januar bis September
Montag   geschlossen
Dienstag - Freitag  10 - 16 Uhr
Sonnabend - Sonntag 10 - 14 Uhr

Stadtmuseum und Bibliothek
Goethestr. 20a, Telefon 71 71 81

Dienstag und Donnerstag von 10-17 Uhr
Café Marie: Mi. bis So., 14–18 Uhr, 
Museumszugang Mi. & Fr. nach Rück-
sprache ab 10 Uhr möglich

Jugendtreff Goethestr. 28
Alle Informationen unter: https://jugend-
treffpulsnitz.webnode.com
Telefon: 01 76/79 24 58 00

Galerien des
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V.

03 59 55/4 23 18
Geburtshaus Ernst Rietschels

Rietschelstraße 16
Dauerausstellung: Leben und Werk 
Rietschels Besichtigung der Ausstellung  
nach Vereinbarung per E-Mail oder Te-
lefon. Sonderausstellung: 16.7.-29.10. 
Christiane Latendorf — Weckruf der 
Zeit — Malerei

Ostsächsische Kunsthalle
Robert-Koch-Straße 12

Schamotte – 10 Jahre Künstlersym-
posium im Schamottewerk Radeburg
 Papierarbeiten aus der Samm-
lung des Vereins (u.a. B. Heisig, W. 
Mattheuer); Ausstellung: 6.8.-10.9.
Öffnungszeiten: Do, Fr, So 14-17 Uhr 
und nach Vereinbarung, Tel. 03 59 55/4 
23 18, info@ernst-rietschel.com

Kultursaal der VAMED Klinik 
Schloss Pulsnitz

Jeb Inge — Fotografi e — Tanzensem-
ble der TU Dresden, Ausstellung: 1.7.-
29.10., So 14-17 Uhr, Eintritt frei

Hinweise des Herausgebers: Das Amtsblatt „Pulsnitzer Anzeiger“ wird mit größ-
ter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 
kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte (Umfang max. 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), Fotos (Aufl ösung min. 300 
dpi) etc. wird keine Haftung übernommen, auch bei bestätigtem Manuskripteingang 
besteht kein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung. Der Herausgeber behält sich 
im Einzelfall vor, zugesandte Beiträge sinnwahrend zu kürzen sowie Manuskripte 
ohne Orts- oder gemeindlichen Aufgabenbezug zurückzuweisen. Namentlich ge-
kennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Autoren und nicht unbedingt die 
des Herausgebers wieder. Bildveröffentlichungen können nur bei Vorliegen ei-
ner DSGVO-konformen Einwilligung erfolgen (https://pulsnitz.de/Amtsblatt.
html?fi le=fi les/upload/Pulsnitzer%20Anzeiger/DSGVO.pdf). Der Nach-
druck oder die Weiterverbreitung von Inhalten des Amtsblattes ist nur nach Einwilli-
gung des Herausgebers zulässig.
Impressum
Pulsnitzer Anzeiger: Amtsblatt für Pulsnitz mit seinen Ortsteilen Friedersdorf, 
Friedersdorf Siedlung und Oberlichtenau sowie Amtsblatt der Gemeinden Ohorn 
und Steina; ISSN 2750-8137
Herausgeber:
Stadtverwaltung Pulsnitz, Am Markt 1, 01896 Pulsnitz, www.pulsnitz.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil Pulsnitz: Bürgermeisterin Barbara Lüke
Verantwortlich für den amtlichen Teil Ohorn: Bürgermeisterin Sonja Kunze
Verantwortlich für den amtlichen Teil Steina: Bürgermeister Sandro Bürger
Verantwortlich für die nichtamtlichen Teile: 
Pulsnitz: Dr. Michael Eckardt (Am Markt 3); Ohorn: Kathrin Prescher (Schulstr. 
2); Steina: Yvonne Thierfelder (Hauptstr. 64)
Kontakt: Telefon 03 59 55/86 12 14, Fax: 86 11 09, anzeiger@pulsnitz.de
Titelgrafi k: Karl-Heinz Frenzel; Herstellung, Satz und Anzeigenteil: MK IT SER-
VICE Mario Krüger, Pulsnitz, Am Markt 7; Druck: DVH Weiss-Druck GmbH & 
Co. KG, Geierswalder Str. 14, 02979 Elsterheide OT Bergen; Aufl age: 7.300, Ver-
trieb: info@weiss-log.de, Zustellreklamation: 0 35 71/46 71 15, kostenlose Vertei-
lung in alle Haushalte der Stadt Pulsnitz und Ortsteile sowie der Gemeinden Ohorn 
und Steina, Jahresabonnement: Versand ab 19,20 €, Bezug über den Herausgeber

Treffpunkt: Donnerstag, 10. August, Treffpunkt 13 Uhr, Postmeilensäule (neben 
Schützenhaus), Wanderung zum Waldgebiet Finke (Richtung Steina)
Wanderstrecke: Streckenlänge: ca. 8 km, ca. 15 Uhr Kaffee & Kuchen im Wald-
haus „Zur Finke“. Interessierte sind herzlich willkommen. Bitte festes Schuhwerk 
anziehen.                                          Gut Schritt wünscht Wanderfreund Andreas

Veranstaltungen  Service

Liebe Gäste des LeseCafés, unser nächstes Zusammentreffen fi ndet am Montag, dem 
14. August, um 14.30 Uhr im Schützenhaus und am Donnerstag, dem 17. August, um 
15 Uhr im Seniorenzentrum Pulsnitztal, Böhmisches Eck 1 statt. Es grüßt – Cornelia 
Rentsch (Kontakt: cornelia-rentsch@web.de)

Das Amtsblatt „Pulsnitzer Anzeiger” erhalten sie bei folgenden Auslagestellen:
Pulsnitz  Fristo Getränkemarkt, Dresdener Str. 39  IT-Service Krüger/Postagentur, 
Am Markt 7  Lindenkreuz, Ziegenbalgplatz 6  Pfarramt, Kirchplatz 1  Pulsnitz-
Information, Am Markt 3  Rathaus, Am Markt 1  Ratskeller, Am Markt 2  PETZ 
REWE, Kamenzer Str. 6a  Schumanns Genusswerkstatt, Kastanienweg 7  Schüt-
zenhaus, Wettinplatz 1  Auto-Gersdorf, An der Mittelmühle 14; Friedersdorf  
Bäckerei Ziller, Am Mühlgraben 14; Großnaundorf  Gemeindeverwaltung, Puls-
nitzer Str. 1; Lichtenberg  Gemeindeverwaltung, Hauptstr. 6; Oberlichtenau  
Gärtnerei Bellmann, Pulsnitztalstr. 54  Bäckerei Thieme, Pulsnitztalstr. 98; Ohorn 
 Gemeindeverwaltung, Schulstr. 2; Steina  Gemeindeverwaltung, Hauptstr. 64  
Bäckerei Kirfe, Elstraer Str. 10

jg p p jg

Als Service der Deutschen Rentenversicherung können Rentenanträge beim Rentensprech-
tag im Pulsnitzer Rathaus gestellt werden. Die nächsten Termine sind: 21. September 
und 26. Oktober. Anmeldung: 0 35 78/31 02 17 (Versichertenberater Wolfgang Deißler). 
Hinweis: Rentenantragstellungen haben Vorrang.

Hinweis: Die Entsorgungstermine fi nden sich unter www.landkreis-bautzen.de/entsor-
gungstermine.php und sind auch über die App https://uni.abfallplus.de/abfalllkbz/ abrufbar.

Pulsnitz Stadt & OT Ohorn Steina
Restabfall 7., 21.8. 1., 15., 29.8. 1., 15., 29.8.
Bioabfall 1., 8., 15., 22., 29.8. 7., 14., 21., 28.8. 7., 14., 21., 28.8.

Gelbe Tonne 2., 16., 30.8. 2., 16., 30.8. 2., 16., 30.8.
Papiertonne 2., 30.8. 28.8. 2., 30.8.

Nächste Termine in der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz:
Donnerstag, 28. September, 15 bis 18 Uhr, Oberschule Pulsnitz, Kühnstr. 1

12. August: 5 Jahre Blechwiese, Blechbläser-Livemusik, die jedem Coversong 
mehr Bumms einhaucht, als er im Radio hat, ab 20 Uhr, Bachstraße 69
12./13. August: Reit- und Fahrturnier des Reit- und Fahrvereins Pulsnitz e.V., 
Reitplatz (Bachstr. 69)
13. August: Sommer-Wanderung zum Jungbrunnen im Hufe-Wald, für Erwach-
sene, Puppentheater Pulsnitz (Großröhrsdorfer Str. 27), Treffzeit: 14 Uhr, Kontakt: 
Uta Davids, utdmail@web.de.

25. August: Millenium Ensemble (junge Sänger präsentieren zeitlose Klassiker von 
„If ye love me“ von Tallis, über Mendelssohn und den Beatles, bis zu „Somebody 
to love“ von Queen), 19 Uhr, Stadtkirche St. Nicolai, Kirchplatz 1 (es wird Eintritt 
erhoben), vgl. S. 5.
27. August: Rouving-ähnliches Clout-Schießen des Pulsnitzer Pfeilhagel e.V., 
Vereinsgelände Steina-Weißbach, Details: www.pulsnitzer-pfeilhagel.com

1. September: Der „13. Pulsnitzer Gesundheitslauf“ fi ndet am 1. September 2023 
statt. Gestartet wird wie immer auf dem Gelände hinter der VAMED Rehaklinik 
Schwedenstein ab 17 Uhr. Bei den angebotenen Strecken von 800 m bis 10 km am 
und auf den Schwedenstein ist für jedes Alter oder Leistungsstufe etwas dabei. Wir 
hoffen auf eine angenehme Spätsommerveranstaltung und freuen uns auf eine rege 
Teilnahme. Anmeldung bis 31.8. unter: www.baer-service.de.
2. September: Sommer-Wanderung zum Jungbrunnen im Hufe-Wald, für Erwach-
sene, Puppentheater Pulsnitz (Großröhrsdorfer Str. 27), Treffzeit: 14 Uhr, Kontakt: 
Uta Davids, utd-mail@web.de
10. September: 18. Keulenbergrundfahrt des Reit- und Fahrvereins Pulsnitz e.V., 
Reitplatz (Bachstr. 69)
10. September: Tag des offenen Denkmals® (Färberhenke, Blaudruckwerkstatt , 
Stadtkirche St. Nicolai, Kirchlehn Ohorn). www.tag-des-offenen-denkmals.de
10. September: Kraftradbergsteigen auf den Keulenberg in Oberlichtenau, 
Oldtimer-Motorradtreffen auf dem höchsten Berg zwischen Dresden und Schweden
21. September: Regionales Netzwerktreffen der Wegewarte des Dresdner Heide-
bogen e.V., ab 9.30 Uhr im „Alte Garnisonshaus“, Am Schloßpark 19, Königsbrück. 
Der Kreiswegewart des Landkreises Bautzen wird u.a. praxisnah über seine Tätigkeit 
berichten. Gemeinsam sollen Erfahrungen ausgetauscht, Lösungsansätze gesucht so-
wie die Zusammenarbeit im Dresdner Heidebogen gestärkt werden. Anmeldung bis 
15.09.2023, unter info@heidebogen.eu oder Tel. 03 57 95/28 59 23.
21. Oktober: 1. Haselbacher Sachenbörse (10 bis 17 Uhr, Reichenbach, Festscheu-
ne Großnaundorfer Str., & Sporthalle), Details & Kontakt: kindersachenboerse-ha-
selbachtal@web.de


